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14. Landschaftsversammlung Rheinland /
12. Sitzung am 2. Mai 2018

(Beginn der Sitzung: 10:00 Uhr)

Eröffnung und Begrüßung
Vorsitzender Prof. Dr. Jürgen Wilhelm: Guten Mor-
gen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Liebe Gäste! Ich hei-
ße Sie alle sehr herzlich zur heutigen Sitzung der 
Landschaftsversammlung Rheinland willkommen.

Vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe be-
grüße ich sehr herzlich den Vorsitzenden der 
Landschaftsversammlung, Herrn Dieter Gebhard. 
Herzlich willkommen, lieber Dieter!
(Allgemeiner Beifall)

Der Direktor, Herr Matthias Löb, steht noch im 
Stau und wird gleich zu uns stoßen.

Ordnungsgemäße Einberufung
Meine Damen und Herren, zu dieser 12. Sitzung 
der 14. Landschaftsversammlung Rheinland 
wurde frist- und ordnungsgemäß mit Schreiben 
vom 20. April 2018 eingeladen. Die Sitzung wurde 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Nr. 10 vom 30. April 2018 öffentlich bekannt 
gemacht.

Entschuldigungen
Die entschuldigten Personen sind der Verwal-
tung bekannt; ihre Namen werden dem Protokoll 
beigefügt.

Jemanden, der zunächst entschuldigt war, heu-
te aber erfreulicherweise unter uns ist, darf ich 
ausnahmsweise besonders begrüßen. Lieber 
Herr Meies, wir freuen uns sehr, dass Sie heute 
an der Landschaftsversammlung Rheinland teil-
nehmen.
(Allgemeiner Beifall)

Ich setze Ihr Einverständnis voraus und benenne 
für die heutige Sitzung Herrn Denis Arndt, SPD, 
und Herrn Andreas Blanke, Bündnis 90/Die Grü-
nen, als Beisitzer. Ich darf die beiden Herren bit-
ten, nach vorne zu kommen und neben mir Platz 
zu nehmen.

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, gratu-
liere ich sehr herzlich Frau Barbara Soloch und 
Herrn Dirk Rubin, die heute ihren Geburtstag fei-
ern. Wo könnte man ihn schöner feiern als in der 
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Landschaftsversammlung Rheinland! Herzlichen 
Glückwunsch!
(Allgemeiner Beifall)

Nun muss ich Sie leider bitten, sich von Ihren 
Plätzen zu erheben. Auf Ihren Tischen habe ich 
Ihnen eine Trauerkarte zum Tod eines ehemali-
gen Mitglieds der Landschaftsversammlung aus-
legen lassen, das seit der letzten Sitzung unse-
res Gremiums verstorben ist. Es handelt sich um 
Herrn Albert Stockebrand, der am 22. Februar 
2018 im Alter von 88 Jahren verstorben ist.

Herr Stockebrand war Mitglied der SPD-Frak-
tion und 20 Jahre lang Mitglied der Landschafts-
versammlung Rheinland. Unter anderem war 
er Mitglied des Gesundheitsausschusses, des 
Schulausschusses, der Krankenhausausschüsse 
3 und 4 und von 1989 bis 1995 auch Mitglied des 
Landschaftsausschusses.

Wir werden Herrn Stockebrand ein ehrendes Ge-
denken bewahren.

Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich von Ihren 
Plätzen erhoben haben. 

Tagesordnungspunkt 1:
Anerkennung der Tagesordnung
Ihnen liegt die 1. aktualisierte Tagesordnung für 
die heutige Sitzung vor.

Zu TOP 3, „Umbesetzungen“, wurden Ihnen die 
Anträge Nr. 14/205 der SPD-Fraktion sowie Nr. 
14/206 der CDU-Fraktion nachgereicht.

Zu TOP 10.2 wurde Ihnen die Vorlage 14/2633, 
„Benehmensherstellung zur Festsetzung des 
Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2019“, 
nachgereicht.

Sind Sie mit der so geänderten Tagesordnung 
einverstanden? – Ich sehe keine Wortmeldun-

gen. Dann haben wir sie in der geänderten Form 
einstimmig so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 2:
Verpflichtung neuer Mitglieder
Ich darf zunächst fragen, ob Herr Franz Plum an-
wesend ist.
(Zuruf: Ja!)

Für das zum 01.05.2018 ausgeschiedene Mitglied 
Herr Axel Wirtz ist Herr Franz Plum in die Land-
schaftsversammlung nachgerückt.

Sehr geehrter Herr Plum, ich verpflichte Sie auf 
gesetzmäßige und gewissenhafte Wahrnehmung 
Ihrer Aufgaben und hoffe auf eine gute, kollegi-
ale und konstruktive Zusammenarbeit. Herzlich 
willkommen in der Landschaftsversammlung 
Rheinland!
(Allgemeiner Beifall)

Tagesordnungspunkt 3:
Umbesetzung in den Ausschüssen
– Anträge Nr. 14/200 und Nr. 14/204 der Frak-
tion Freie Wähler, Antrag Nr. 14/205 der SPD-
Fraktion, Antrag Nr. 14/206 der CDU-Fraktion–
Hier liegen Ihnen Anträge verschiedener Frak-
tionen vor.

Gibt es dazu Wortmeldungen? – 
Das ist nicht der Fall.

Wer den Anträgen insgesamt seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um sein Handzei-
chen. – Die Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dann 
haben wir das einstimmig so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 4:
Feststellung des Altersvorsitzenden
Nach den mir vorliegenden Unterlagen ist Herr 
Fritz Meies, geboren am 08.04.1939, das ältes-
te Mitglied der 14. Landschaftsversammlung 
Rheinland. Herr Meies hat mich allerdings darum 
gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass er die Funktion 
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des Altersvorsitzenden heute nicht übernehmen 
möchte.

Als nächst ältestes Mitglied käme nach meinen 
Unterlagen Herr Urban-Josef Jülich, geboren am 
24. Januar 1940, infrage. 

Meine Damen und Herren der Landschaftsver-
sammlung, ist jemand unter Ihnen, der älter ist 
als Herr Jülich? – Das ist offensichtlich nicht der 
Fall. 

Herr Jülich, dann darf ich Sie bitten, das Amt des 
Altersvorsitzenden zu übernehmen.

Altersvorsitzender Urban-Josef Jülich: Herr 
Prof. Dr. Wilhelm – „Herr Vorsitzender“ darf ich 
jetzt noch sagen –, danke für die Begrüßung und 
Einführung. Ihren Begrüßungsworten möchte ich 
mich gerne anschließen. Auch ich begrüße die 
Fraktionen, die Verwaltung sowie unsere Gäste 
und Zuhörer im Raum.

Damit sind wir eigentlich mitten in der Sitzung, 
aber eines liegt mir doch sehr am Herzen. Dem ei-
gentlichen Altersvorsitzenden Fritz Meies spreche 
ich – ich glaube, das kann ich auch in Ihrem Na-
men sagen – herzliche Genesungswünsche aus.
(Allgemeiner Beifall)

Damit kommen wir zu

Tagesordnungspunkt 5:
Wahl der dritten Stellvertretung der/des 
Vorsitzenden der Landschaftsversammlung 
Rheinland 
Wir kommen zur Durchführung der Wahl.

Scheidet die/der Vorsitzende der Landschafts-
versammlung oder eine Stellvertretung während 
der Wahlzeit aus – dies bezieht sich auch auf die 
Niederlegung der Funktion –, ist die Nachfol-
gerin/der Nachfolger gemäß § 8a Abs. 2 Satz 7 
Landschaftsverbandsordnung für den Rest der 

Wahlzeit ohne Aussprache in geheimer Abstim-
mung in entsprechender Anwendung des § 50 
Abs. 2 Gemeindeordnung zu wählen. 

Zum Wahlmodus: Die Wahl der bzw. des Vorsit-
zenden und ihrer bzw. seiner Stellvertreter/Stell-
vertreterinnen wird durch die Abgabe von Stimm-
zetteln vollzogen. Gewählt ist die vorgeschlage-
ne Person, die mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhalten hat. Nein-Stimmen gelten 
als gültige Stimmen. Erreicht niemand mehr als 
die Hälfte der gültigen Stimmen, so findet zwi-
schen den Personen, welche die beiden höchsten 
Stimmzahlen erreicht haben, eine engere Wahl 
statt. Gewählt ist, wer in dieser engeren Wahl die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los.

Ich komme nun zur Wahl der dritten Stellvertre-
tung für die/den Vorsitzenden der Landschafts-
versammlung.

Hier ist folgender Wahlvorschlag eingereicht 
worden: Herr Bernd Krebs wird von der CDU-
Fraktion vorgeschlagen.

Gibt es weitere Vorschläge? – 
Es ist eigentlich überflüssig, das zu fragen. 
(Heiterkeit und Zurufe: Oh! Vorsicht!

Das ist aber ganz schön gewagt!)

Das ist nicht der Fall.

Die Verwaltung hat entsprechende Wahlzettel 
vorbereitet.

Gesetzlich ist, wie ich bereits erwähnte, eine ge-
heime Wahl vorgeschrieben. Der Wahlzettel für 
die Wahl der dritten Stellvertretung des Vorsit-
zenden der Landschaftsversammlung Rheinland 
wird Ihnen gegen Abgabe der blauen namentli-
chen Stimmkarte, die die Verwaltung auf Ihren 
Tischen ausgelegt hat, an den Wahlkabinen aus-
gehändigt.
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Ich darf Sie fragen: Sind Sie alle im Besitz Ihrer 
namentlichen Stimmkarte? – Das scheint der 
Fall zu sein.

Bitte benutzen Sie für die geheime Wahl die bei-
den im Saal befindlichen Kabinen, damit die Wahl 
ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

Ich eröffne jetzt den Wahlgang und bitte die bei-
den Beisitzer neben mir, die Mitglieder in alpha-
betischer Reihenfolge aufzurufen. Bitte gehen 
Sie auch in dieser Reihenfolge wählen.
(Es folgt die geheime Wahl.)

Haben alle Mitglieder der Landschaftsversamm-
lung gewählt? – Das ist der Fall. Dann schließe 
ich den Wahlgang und bitte die beiden Beisitzer, 
zusammen mit der Verwaltung die Stimmen in 
einem Nebenraum auszuzählen.
(Die Wahlzettel werden ausgezählt.)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das 
Wahlergebnis liegt nun vor: Zahl der abgege-
benen Stimmen: 120. – Gültige Stimmen: 120. – 
Enthaltungen: 2.

Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr 
als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. 
Dies wären in diesem Fall 61 Stimmen. Es entfal-
len auf Herrn Krebs 114 Stimmen.
(Beifall von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken)

Damit ist Herr Krebs nicht nur eindeutig, sondern 
auch mit einem sehr guten Ergebnis gewählt 
worden. 

Lieber Bernd Krebs, ich darf Sie fragen, ob Sie 
die Wahl zum dritten Stellvertreter des Vorsitzen-
den der Landschaftsversammlung annehmen.

Dritter Stellvertretender Vorsitzender Bernd 
Krebs: Ich bedanke mich, sehr geehrte Damen 
und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und 
nehme die Wahl selbstverständlich an. Ich wün-

sche mir mit Ihnen allen eine gute Zusammen-
arbeit. – Danke.
(Dritter Stellvertretender Vorsitzender Bernd Krebs nimmt  

Glückwünsche und Präsente entgegen.)

Altersvorsitzender Urban-Josef Jülich: Meine 
Damen und Herren, bevor wir zum nächsten Ta-
gesordnungspunkt kommen, darf ich mich bei 
Ihnen dafür bedanken, dass Sie mir die Sitzungs-
leitung so leichtgemacht haben.

Nun darf ich Herrn Prof. Dr. Wilhelm bitten, die 
Sitzungsleitung wieder zu übernehmen.

Vorsitzender Prof. Dr. Jürgen Wilhelm: Wir kom-
men damit zu

Tagesordnungspunkt 6:
Erklärungen des Vorsitzenden und der  
ersten Stellvertretenden Vorsitzenden der  
Landschaftsversammlung Rheinland 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Da-
men und Herren, dieser Tagesordnungspunkt 
6 kommt etwas kryptisch daher, vielleicht nach 
dem Motto des unvergessenen Hanns Dieter 
Hüsch, der bekanntlich zum Niederrheiner fest-
stellte: Der Niederrheiner versteht nichts, kann 
aber alles erklären.
(Vereinzelt Heiterkeit)

So ist es auch mit diesem Tagesordnungspunkt.

Was ist geschehen? Der unerforschliche Wille 
des Wählers hat uns vor dreieinhalb Jahren im 
Rheinland eine politische Konstellation beschert, 
die neue Mehrheiten ermöglichte, weil alte schon 
arithmetisch nicht mehr funktionierten.

Und wie im wirklichen Leben heiratet man lieber 
in eine Familie mit anständigem Moos im Säckel 
als in eine, in der sich die vielen Tanten, Onkel 
und anderen Verwandten ab und zu – manchmal 
regelmäßig – streiten.
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Zudem war damals schon erkennbar, dass der 
kluge Lars dem feschen Christian eine Vorlage 
geben wollte und den Jamaica-Rum womöglich 
vermasseln wollte. Also blieb die GroKo.

Wenn man nun schaut, was diese in den letzten 
Jahren zustande gebracht hat, muss man unbe-
dingt konstatieren: Manchmal sind Liebeshei-
raten zwar schöner als arrangierte Hochzeiten, 
aber die Scheidungsrate liegt bei den schnell 
Verliebten deutlich höher, und geküsst wird üb-
rigens mittlerweile nicht nur bei Macron und 
Trump – igitt! –, sondern auch in der GroKo – aber 
hier nur, wer mag.
(Heiterkeit)

Zu den vielen Vereinbarungen, die diese Koalition 
damals getroffen hat, gehört auch ein Wechsel in 
der Spitze der politischen Repräsentanz. So ist 
es verabredet worden, und daran fühle ich mich 
selbstverständlich nicht zuletzt aus Solidarität 
mit meiner guten alten Tante SPD gebunden. Mit 
Tante war jetzt nicht Jürgen Rolle gemeint; damit 
das klar ist.
(Heiterkeit)

Nach insgesamt 28,5 Jahren und in der sechsten 
Legislaturperiode habe ich vielleicht ein wenig 
dazu beitragen können, diesem wunderbaren 
Regionalverband hier und da zu mehr Ansehen, 
Reputation, möglicherweise auch zu größerer 
Bekanntheit zu verhelfen. Daran kann und soll 
angeknüpft werden.

Und da ich ja vorhabe, zumindest bis zum Ende 
dieser Legislaturperiode weiter mit dabei zu 
sein, soll dies auch keine Abschiedserklärung 
sein, sondern lediglich für das Protokoll und für 
die sich möglicherweise historisch interessie-
rende Nachwelt erklären, was es nun mit dem 
Tagesordnungspunkt 6 auf sich hat.

Ach, und bevor ich es vergesse: Hiermit trete 
ich von meinem Amt als Vorsitzender der Land-

schaftsversammlung Rheinland mit sofortiger 
Wirkung zurück. Es war mir eine Ehre, aber auch 
ein Vergnügen. – Danke schön.
(Langanhaltender allgemeiner Beifall)

Erste Stellvertretende Vorsitzende Anna-Maria 
Henk-Hollstein: Damit sich der gerade von Herrn 
Prof. Dr. Wilhelm erwähnte Koalitionsvertrag 
weiter entfalten kann, trete auch ich an dieser 
Stelle mit sofortiger Wirkung von meinem Amt 
als 1. Stellvertretende Vorsitzende der Land-
schaftsversammlung Rheinland zurück.

Ich darf mich an dieser Stelle ausdrücklich für 
das bereits entgegengebrachte Vertrauen und 
die Freude, die ich hatte, bei allen Kolleginnen 
und Kollegen recht herzlich bedanken.
(Allgemeiner Beifall)

Zweite Stellvertretende Vorsitzende Karin 
Schmitt-Promny: Meine Damen und Herren, als 
2. Stellvertretende Vorsitzende, die noch im Amt 
ist, führe ich nunmehr durch die weitere Sitzung. 
Für den Tagesordnungspunkt 7, „Wahl der/des 
Vorsitzenden und 1. Stellvertretenden Vorsitzen-
den der Landschaftsversammlung Rheinland“ – 
so sieht es das Gesetz in § 8a Abs. 5 LVerbO auch 
hier vor –, ist der Vorsitz erneut an den Altersvor-
sitzenden abzugeben. 

Daher möchte ich Sie, Herr Jülich, bitten, das 
Amt des Altersvorsitzenden nochmals zu über-
nehmen. Altersvorsitzender Urban-Josef Jülich: 
Meine Damen und Herren, damit rufe ich auf 

Tagesordnungspunkt 7:
Wahl der/des Vorsitzenden und  
ersten Stellvertretenden Vorsitzenden 
Meine Damen und Herren, für den nun durchzu-
führenden Wahlakt sieht das Gesetz eine Wahl 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl nach 
d´Hondt vor; das ist in § 8a Abs. 2 LVerbO geregelt.
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Zum Wahlmodus:
Bei der Wahl der bzw. des Vorsitzenden und ih-
rer bzw. seiner Stellvertreter/Stellvertreterinnen 
wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
nach d´Hondt in einem Wahlgang geheim abge-
stimmt.

Folgende Wahlvorschläge sind eingereicht worden:
Liste CDU/SPD: Frau Anna-Maria Henk-Holl-
stein, Herr Prof. Dr. Jürgen Wilhelm.

Die Verwaltung hat entsprechende Wahlzettel 
vorbereitet.

Gibt es weitere Vorschläge? – Das ist nicht der Fall.

Erlauben Sie mir noch einige Hinweise:
Nach den Bestimmungen des § 8a der Land-
schaftsverbandsordnung ist zur/zum Vorsitzen-
den der Landschaftsversammlung gewählt, wer 
an erster Stelle des Wahlvorschlages steht, auf 
den die erste Höchstzahl entfällt. 1. Stellvertre-
terin/1. Stellvertreter ist, wer an vorderster, noch 
nicht in Anspruch genommener Stelle des Wahl-
vorschlages steht, auf den die zweite Höchstzahl 
entfällt. Gesetzlich ist, wie ich bereits erwähnte, 
eine geheime Wahl vorgeschrieben.

Wahlzettel für die Wahl der bzw. des Vorsitzen-
den und ihrer/seiner ersten Stellvertretung sind 
vorbereitet und werden Ihnen gegen Abgabe der 
weißen namentlichen Stimmkarte, die die Ver-
waltung auf Ihren Tischen ausgelegt hat, ausge-
händigt.

Ich darf Sie fragen: Sind Sie alle im Besitz Ihrer 
Stimmkarte? – Das ist der Fall.

Ich weise darauf hin, dass bei Listenwahlen nur 
eine Liste anzukreuzen ist, ein Wahlzettel ungül-
tig ist, wenn Ergänzungen vorgenommen werden, 
er nicht ausgefüllt ist oder mehrere Listen ange-
kreuzt werden; Enthaltungen sind möglich.

Bitte benutzen Sie für die geheime Wahl die bei-
den im Saal befindlichen Kabinen, damit die Wahl 
ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

Ich eröffne jetzt den Wahlgang und bitte die bei-
den Beisitzer neben mir, die Mitglieder in alpha-
betischer Reihenfolge aufzurufen. Bitte gehen 
Sie auch in dieser Reihenfolge wählen.
(Es folgt die geheime Wahl.)

Haben alle Mitglieder der Landschaftsversamm-
lung gewählt? – Das ist der Fall.

Dann schließe ich den Wahlgang und bitte die 
beiden Beisitzer, zusammen mit der Verwaltung 
die Stimmen in einem Nebenraum auszuzählen 
und uns dann ein gutes Ergebnis vorzulegen.
(Heiterkeit)

– Das war keine Beeinflussung.
(Die Stimmzettel werden ausgezählt.)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das 
Abstimmungsergebnis liegt nun vor: Zahl der 
abgegebenen Stimmen: 120. – Gültige Stimmen: 
120. – Enthaltungen: 3.

Entfallen sind auf die Liste CDU/SPD 106 Stim-
men.

Damit sind Frau Anna-Maria Henk-Hollstein zur 
Vorsitzenden und Herr Prof. Dr. Jürgen Wilhelm 
zum ersten Stellvertretenden Vorsitzenden der 
Landschaftsversammlung Rheinland gewählt 
worden.
(Beifall von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken)

Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche Ihnen viel 
Erfolg und viel Freude an Ihrer Arbeit.

Nehmen Sie die Wahl an?

Vorsitzende Anna-Maria Henk-Hollstein: 
Ja, ich nehme die Wahl an. – Vielen Dank.
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Erster Stellvertretender Vorsitzender Prof. Dr. 
Jürgen Wilhelm: Ja, ich nehme die Wahl an. 
– Herzlichen Dank.
(Beifall von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken –  

Vorsitzende Anna-Maria Henk-Hollstein und erster Stellvertre-

tender Vorsitzender Prof. Dr. Jürgen Wilhelm nehmen Glück-

wünsche und Präsente entgegen.)

Vorsitzende Anna-Maria Henk-Hollstein: Meine 
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen aus der Landschaftsversammlung, liebe 
Mitarbeitenden des Landschaftsverbandes, lie-
ber Jürgen Wilhelm. Ich freue mich auch beson-
ders über einen ehemaligen Kollegen. Herzlich 
willkommen, Herr Hans-Werner Bartsch, Bür-
germeister dieser wunderschönen Stadt! Lieber 
Herr Gebhard, lieber Herr Löb, auch Ihnen ein 
herzliches Willkommen! Ich freue mich, dass der 
LWL so hochrangig vertreten ist. 
(Vereinzelt Beifall)

Gerne will ich versuchen, in der gebotenen Kür-
ze das zu tun, was sich zu einem solchen Anlass 
gehört: 
yy Ich will mich bei meinem Vorgänger bedanken 
yy und dann in wenigen Sätzen skizzieren, was Sie 

von Ihrer neuen Vorsitzenden erwarten dürfen. 

Sie, sehr geehrter Herr Professor Dr. Wilhelm, 
haben das Amt in der Summe 29 Jahre innege-
habt, fast eine Generation lang.

Wahrscheinlich kann man da auch schon von 
einer Ära sprechen, in fernerer Zukunft prägen 
Historiker dann vielleicht sogar den Begriff der 
„Wilhelminischen Ära“ des Landschaftsverban-
des Rheinland.
(Heiterkeit und vereinzelt Beifall – erster Stellvertretender  

Vorsitzender Prof. Dr. Jürgen Wilhelm: Zwiespältig!)

– Ich komme auf den Zwiespalt zurück.
(Heiterkeit)

Der, der der „Wilhelminischen Ära“ Deutsch-
lands seinen Namen gegeben hat, war nur 1 Jahr 
länger, nämlich 30 Jahre, im Amt. Nun dürfen wir 
alle froh sein, dass die Parallelen an dieser Stelle 
enden. 

In unserer „Wilhelminischen Ära“ hier im Rhein-
land sind - Gott sei Dank - weder die Kinder in 
Matrosenanzügen noch die Männer in Uniformen 
mit Pickelhaube herumgelaufen. Und ja, es hat 
das eine oder andere politische Scharmützel ge-
geben, einen Krieg aber zum Glück nicht. 

Es bedurfte auch keiner Revolution, um die Ära 
zu beenden. Sie, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Wil-
helm, haben vorausschauend mitgeholfen, das 
Feld für die Zukunft zu bestellen. 

Und noch ein Unterschied ist – wenn Sie mir eine 
winzigkleine Bosheit verzeihen wollen – offen-
sichtlich: jener Wilhelm in Berlin hatte einen un-
terentwickelten linken Arm. Das war ein Gebre-
chen, an dem unser Jürgen Wilhelm sicherlich 
nicht gelitten hat.

Lieber Herr Wilhelm, ich darf im Namen aller 
Kolleginnen und Kollegen der Landschaftsver-
sammlung sprechen, wenn ich mich herzlich für 
all das bedanke, das Sie in „Ihrer“ Ära für die 
Landschaftsversammlung, für den Landschafts-
verband und für unser Rheinland getan haben!
(Beifall von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken)

Die gute Nachricht ist, dass Sie uns in der Land-
schaftsversammlung erhalten bleiben und dass 
wir auch zukünftig auf Ihren Rat zählen können. 
Mich - und wahrscheinlich viele andere in diesem 
Haus - freut das sehr.

Wie geht aber die Nachfolgerin mit einem sol-
chen Erbe um? Zunächst einmal, indem sie die 
Unterschiede akzeptiert. Auf den Juristen folgt 
die Kauffrau. Und auf den Bundesbeamten die 
Freiberuflerin. Sie, sehr geehrter Herr Prof. Dr. 
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Wilhelm, hatten Ihren beruflichen Schwerpunkt 
eher beim Umgang mit der großen weiten Welt, 
ich habe meinen hier vor Ort, im Herzen des 
Rheinlandes.

Und doch gibt es auch kuriose Parallelen: 
Sie wurden in Köln geboren und leben heute in 
Bergisch Gladbach. Ich wurde in Bergisch Glad-
bach geboren – da muss ich jetzt präziser sein: 
in Bensberg – und lebe heute in Köln.
(Erster Stellvertretender Vorsitzender Prof. Dr. Jürgen Wilhelm: 

Bensberg war wichtig!)

Am Ende kommt es aber nicht auf unsere Bio-
grafien an, denn der oder die Vorsitzende der 
Landschaftsversammlung haben sich in dieser 
Funktion nicht selbst zu verwirklichen, wir müs-
sen vielmehr ein Spiegel eben dieser bunten und 
sehr heterogenen Landschaftsversammlung 
sein.

Ob ihm oder ihr das gelingt, ist nicht abhängig 
von der Ausbildung oder dem Beruf, es ist viel-
mehr abhängig von der Fähigkeit zu beobachten, 
zuzuhören und sich als Person auch einmal zu-
rückzunehmen.

Trotzdem kann niemand aus seiner Haut und 
wird diesem zur Neutralität verpflichteten Amt 
auch einen persönlichen Anstrich geben. 

Erlauben Sie mir zum Abschluss einige wenige 
Worte, wie das bei mir aussehen könnte: ich lebe, 
das habe ich eben gesagt, in Köln, aber das ist ei-
gentlich nur die halbe Wahrheit. Denn ich lebe im 
Rechtsrheinischen und ganz im Süden der Stadt. 

In der Konsequenz heißt das, dass ich Köln liebe, 
aber dass ich auch eine Außensicht auf die Stadt 
habe. 

Ich setze Köln nicht mit dem Rheinland gleich. 
Wir leben fast am Rheinufer, und wir können je-
den Tag sehen, dass dieser großartige Strom die 

Menschen verbindet und dass er nicht nur eine 
Kulisse für den Dom oder das Landeshaus ist. 
Und dann ist da noch der Blick vom Bensberger 
Schloss, wie ich ihn seit meiner Kindheit kenne. 
Er geht weit nach Westen. Der Blick nach Wes-
ten und das Bewusstsein, dass der Rhein in der 
Schweiz entspringt und in den Niederlanden das 
Meer erreicht, das ist es, was uns Rheinländer 
alle zusammen prägt. 

Jeder, der hier geboren ist oder der auch nur 
eine gewisse Zeit hier lebt, der weiß das. 

Wer eher literarisch interessiert ist, denkt dabei 
vielleicht an Carl Zuckmayr und den großartigen 
Monolog des General Harras, in dem er die Ge-
nealogie der kulturell so vielseitig beeinflussten 
Rheinländer und die „Völkermühle Europas“, be-
schreibt.

Wer Menschen und Gesichter dazu sehen und er-
leben möchte, dem sei das LVR-Freilichtmuse-
um Kommern und seine noch immer großartige 
Präsentation „Wir Rheinländer“ empfohlen. Und 
jemand, der es ganz genau wusste, war Konrad 
Adenauer.

Ich teile sein Bild vom Rheinländer: 
yy manchmal ein bisschen kleinkariert, aber am 

Ende weltoffen, 
yy manchmal ein wenig vorlaut, aber nicht grö-

ßenwahnsinnig, 
yy manchmal ein wenig leichtfüßig, aber am 

Ende großherzig. 

Und unter dem Strich mit dem festen Glauben, 
dass die Rheinländer kein Stamm, sondern eine - 
im besten Sinne multikulturelle - Wertegemein-
schaft sind.
(Beifall von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken)

In Zeiten, in denen wir nicht nur im Rheinland 
vor ganz neuen Herausforderungen stehen, will 
ich im Rahmen meiner Möglichkeiten dazu bei-
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tragen, dass unser Rheinland eine Region des 
Miteinanders bleibt.
Ich danke Ihnen ausdrücklich für das Vertrauen, 
das Sie mir entgegenbringen, und ich habe gro-
ßen Respekt vor der Aufgabe. Ich will sie erfüllen, 
so gut ich es eben kann, und vor allem will ich 
sie in Ihrer aller Namen erfüllen. So wahr mir 
Gott helfe! 
(Beifall von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken)

Altersvorsitzender Urban-Josef Jülich: Liebe 
Frau Vorsitzende der Landschaftsversammlung 
Rheinland, ganz herzlichen Dank für die per-
sönlichen, aber auch perspektivischen Aussa-
gen. Liebe Anne, ich wünsche dir eine gute Zeit.
(Vereinzelt Beifall)

Meine Damen und Herren, Sie haben mir meine 
Arbeit leichtgemacht. – Danke.
(Allgemeiner Beifall)

Vorsitzende Anna-Maria Henk-Hollstein: Das ist 
jetzt für mich eine völlig neue Perspektive. Ich 
habe nie als Beisitzerin hier oben sitzen dürfen. 
Insofern sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich 
nicht direkt jeden erkenne. Ich muss mir erst ein-
mal einen Überblick verschaffen.

Ich rufe auf

Tagesordnungspunkt 8:
Wiederwahl der Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland 
– Vorlage Nr. 14/2606 –
Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 19.03.2018 die Angelegenheit beraten und 
einstimmig als Empfehlung für die Landschafts-
versammlung Rheinland folgenden Beschluss ge-
fasst: „Der Landschaftsausschuss empfiehlt der 
Landschaftsversammlung, Frau Ulrike Lubek mit 
Wirkung vom 1. November 2018 unter Berufung 
in das Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer 
von acht Jahren zur Direktorin des Landschafts-
verbandes Rheinland wiederzuwählen.

Sie erhält gemäß § 4 Abs. 3 der Eingruppierungs-
verordnung (EingrVO) Bezüge der Besoldungs-
gruppe B 9 LBesO zuzüglich höchstzulässiger 
Aufwandsentschädigung.“

Meine Damen und Herren, wenn niemand wi-
derspricht – so sieht es § 20 in Verbindung mit 
§ 19 der Geschäftsordnung der Landschaftsver-
sammlung vor –, werden Wahlen durch offene 
Abstimmung, sonst durch Abgabe von Stimm-
zetteln, vollzogen. 

Erlauben Sie mir noch folgende Hinweise:
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhalten hat. Zu den gültigen Stimmen 
gehören auch Nein-Stimmen. Stimmenthaltun-
gen und ungültige Stimmen zählen bei der Be-
rechnung der Mehrheit nicht mit.

Meine Damen und Herren, sind Sie mit der offe-
nen Abstimmung einverstanden? – Es wird keine 
geheime Wahl beantragt.

Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer Frau 
Ulrike Lubek entsprechend der Empfehlung 
des Landschaftsausschusses gemäß Vorlage 
Nr. 14/2606 zur Landesdirektorin wiederwählen 
möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. – Das 
sieht einstimmig aus. Gegenstimmen? – Enthal-
tungen? – Damit haben wir Frau Lubek einstim-
mig wiedergewählt.
(Langanhaltender allgemeiner Beifall)

Verehrte Frau Lubek, liebe Ulrike, Sie sind so-
eben mit den Stimmen der Mitglieder der Land-
schaftsversammlung Rheinland einstimmig zur 
Landesdirektorin wiedergewählt worden. Und 
erlauben Sie mir die Zwischenbemerkung: Ich 
glaube, das ist wirklich ein Novum.
(Allgemeiner Beifall)

Ich gratuliere Ihnen recht herzlich und wünsche 
Ihnen für Ihre Aufgabe auch weiterhin eine sehr 
glückliche Hand und freue mich auf die für uns 
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neue, aber sicherlich konstruktive Zusammenar-
beit. Herzlich willkommen!
(Allgemeiner Beifall)

LVR-Direktorin Ulrike Lubek: Verehrte Frau Vor-
sitzende! Meine Damen und Herren! Ja, es be-
rührt mich. Es berührt mich schon sehr, dass Sie 
mich mit dieser großen Mehrheit in meinem Amt 
bestätigen und mir damit für weitere acht Jahre 
Ihr Vertrauen aussprechen.

Sie bestätigen damit aber zu allererst unsere 
gemeinsame Arbeit. Ja, dieses große Räderwerk 
LVR funktioniert. Es funktioniert, weil all seine 
Gewerke sehr qualitätsstark arbeiten, weil seine 
Räder gut ineinandergreifen und weil diese Pas-
sung das Ergebnis eines verantwortungsbewuss-
ten, respektvollen Justierens ist.

Meine Damen und Herren, wir alle haben dieses 
große Räderwerk gemeinsam erfolgreich ge-
steuert. Gestatten Sie mir dazu drei kurze Bei-
spiele.

Ohne Ihren Beschlüssen zum Nachtragshaus-
halt 2018 heute vorgreifen zu wollen, möchte ich 
Folgendes erwähnen: Eine hohe Leistungsquali-
tät bei einer Umlage von 14,7 % ist das Ergebnis 
guten Wirtschaftens. Das ist das Ergebnis unser 
aller Arbeit. Die ausdrücklich formulierte An-
erkennung der Mitgliedskörperschaften in den 
Informationsveranstaltungen zum Haushalts-
entwurf 2019 bestätigen diese Arbeit in bemer-
kenswerter Weise. 

Zweitens. Unser gemeinsames Eintreten für 
ein inklusives Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderungen findet sehr große An-
erkennung, und das vor allen Dingen bei den 
Betroffenen. Und darauf kommt es letztendlich 
an. Ich denke in diesem Zusammenhang an die 
Anhörung zum Ausführungsgesetz zum BTHG 
im nordrhein-westfälischen Landtag, in der sich 
die Selbsthilfe, die großen Behindertenverbände 

sehr eindeutig und klar für die Zuständigkeit der 
Landschaftsverbände für die Eingliederungshilfe 
ausgesprochen haben. Das ist wirklich bemer-
kenswert gewesen.

Drittens. Wir gestalten im Rahmen unserer 
Zuständigkeiten Lebenswirklichkeiten von 9,6 
Millionen Menschen hier im Rheinland. Wir for-
men Gesellschaft, und wir geben Persönlichkeit 
Raum. Wir sorgen für Bildung und Teilhabe, für 
Kultur und Gesundheit. Wir übernehmen ebenso 
Verantwortung für geflüchtete Menschen wie für 
das Unrecht und das Leid, das der Landschafts-
verband oder seine Vorgängerinstitutionen Men-
schen angetan hat.

Meine Damen und Herren, die Anerkennung, 
die Sie mir heute zuteilwerden lassen, ist die 
Anerkennung für den Erfolg, der nur durch das 
Zusammenwirken mit den Kolleginnen und Kol-
legen meines Verwaltungsvorstandes, durch die 
Unterstützung meines Büroteams – nicht zuletzt 
meines Fahrers – und vor allem durch die be-
eindruckende Arbeit aller Mitarbeitenden dieses 
Verbandes möglich ist. 

Ganz besonders möchte ich die Zusammenarbeit 
mit Ihnen, den politischen Vertreterinnen und Ver-
tretern der Bürgerschaft des Rheinlandes, hervor-
heben. Deren Willen – durch Sie artikuliert – und 
Ihren Entscheidungen fühle ich mich verpflichtet. 
Und als Landesdirektorin verbieten sich insofern 
Vorlieben oder Leidenschaften, die nicht sachge-
recht sind. Ich fühle mich dem Recht verpflichtet, 
und ich stehe an der Seite des Rechts. Und natür-
lich stehe ich auch an der Seite meines Mannes.
(Heiterkeit und allgemeiner Beifall)

Gestatten Sie mir zum Abschluss vielleicht doch 
noch einen privaten Satz an meinen Mann.

Lieber Bernhard, ich danke dir für dein „Mich-
lassen“ und für dein „Für-mich-da-sein“. Ich 
kenne deine Wünsche, und ich kenne deine Träu-
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me, erst recht, da du im Ruhestand bist. Es ist 
ein enorm großes Geschenk, dass ich heute diese 
Wahl annehmen kann in dem Bewusstsein, dass 
du mich auch weiterhin unterstützt. Danke dafür.
(Allgemeiner Beifall)

So, meine Damen und Herren, drei Minuten sind 
um. Ich komme zum Ende.
(Heiterkeit)

– Ja, ja, denken Sie bloß nicht, dass das so wei-
tergeht, dass ich immer nur drei Minuten spre-
chen werde.
(Heiterkeit)

Ich verspreche Ihnen: Bei nächstbester Gele-
genheit werde ich den Beweis antreten, dass das 
nicht so ist. Für heute ist aber Schluss.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen 
für das Rheinland, für den LVR. Lebendig! Viel-
seitig! Relevant! – Danke.
(Lebhafter allgemeiner Beifall – LVR-Direktorin Ulrike Lubek 

nimmt Glückwünsche und Präsente entgegen.)

Vorsitzende Anna-Maria Henk-Hollstein: 
Damit kommen wir zu

Tagesordnungspunkt 9:
Nachtragshaushalt 2018

und hier zu

Tagesordnungspunkt 9.1:
Einwendungen im Rahmen der Benehmens-
herstellung zur Absenkung des Umlagesatzes 
für das Haushaltsjahr 2018
– Vorlage Nr. 14/2570–
Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 27. April 2018 die Vorlage beraten und ein-
stimmig empfohlen, entsprechend der Vorlage 
Nr. 14/2570 zu beschließen.

Gibt es Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Wer der Vorlage Nr. 14/2570 seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um sein Handzei-
chen. – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? 
– Dann haben wir einstimmig so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 9.2:
Nachtragssatzung und Nachtragshaushalt  
des Landschaftsverbandes Rheinland für das 
Haushaltsjahr 2018
– Vorlage Nr. 14/2575–
Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 27. April 2018 die Vorlage beraten und ein-
stimmig empfohlen, entsprechend der Vorlage 
Nr. 14/2575 zu beschließen.

Gibt es Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Wer der Vorlage Nr. 14/2575 seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um sein Handzei-
chen. – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? 
– Bei Enthaltung der Fraktion Die Linke. haben 
wir einstimmig so beschlossen.

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch 
folgenden Hinweis:
Die Kämmerin hat darauf hingewiesen, dass der 
endgültige Vorbericht zum Nachtragshaushalt 
2018 zu Ihrer Information im Anschluss an diese 
Sitzung im Internet auf der Homepage des LVR 
veröffentlicht wird. 

Wir kommen damit zu

Tagesordnungspunkt 10:
Haushalt 2019

Tagesordnungspunkt 10.1:
Entwurf der Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2019 mit Haushaltsplan und Anlagen
– Vorlage Nr. 14/2597 –
Ich erteile Frau Kämmerin Hötte das Wort. 
Renate Hötte, Kämmerin: Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende Henk-Hollstein! Sehr geehrte Frau 
Landesdirektorin Lubek! Verehrte Damen und 
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Herren der 14. Landschaftsversammlung Rhein-
land sowie der Verwaltung! Liebe Gäste! Lieber 
Herr Löb, lieber Herr Gebhard vom LWL, schön, 
dass Sie da sind! Denken Sie jetzt bitte nicht, ich 
hätte zum Ziel, jede Landschaftsversammlung 
mit einer Haushaltsrede zu „bereichern“. Aber 
nachdem Sie soeben den Nachtragshaushalt 
2018 erfolgreich beschlossen haben, gibt dies 
mir die Gelegenheit, nunmehr den Haushaltspla-
nentwurf für das Jahr 2019 einzubringen.
(Die Ausführungen der Rednerin werden von einer Präsentation 

begleitet.)

Die Aufstellung des Haushaltes 2019 erfolgt zu 
einer Zeit, die durch eine umfangreiche Neuaus-
richtung der sozialen Leistungssysteme geprägt 
ist. Mit dem Ausführungsgesetz des Landes NRW 
zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
wird das Land NRW den Träger der Eingliede-
rungshilfe bestimmen und die Zuständigkeiten 
für das neue Leistungsrecht im SGB IX ab dem 
Jahr 2020 regeln.

Das Gesetz soll noch in der ersten Jahreshälf-
te 2018 verabschiedet werden und rückwirkend 
zum 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Für den LVR als bundesweit größten überörtli-
chen Sozialhilfeträger wird es zu erheblichen 
Veränderungen seines Leistungsportfolios in-
nerhalb des Produktbereichs der sozialen Leis-
tungen kommen. 

Neben der Erweiterung bestehender Zuständig-
keiten wird der LVR gegebenenfalls auch neue 
Zuständigkeiten erhalten. Gleichzeitig werden 
Leistungen von der überörtlichen auf die örtliche 
Ebene und umgekehrt verlagert. Darüber hinaus 
müssen Veränderungen im Leistungszuschnitt 
implementiert und praxisgerecht umgesetzt 
werden.

Das alles erfordert erhebliche Anpassungen in 
der Ablauforganisation des LVR, die dezernats-

übergreifend ertüchtigt, durch IT-gestützte Fach-
verfahren unterstützt und nicht zuletzt einer fi-
nanzwirtschaftlichen Steuerung und Kontrolle 
zugeführt werden muss.

Der LVR hat sich bereits frühzeitig in Projekten 
und Arbeitsgruppen mit den fachlichen, organisa-
torischen sowie technischen Anforderungen des 
Bundesteilhabegesetzes auseinandergesetzt, um 
so die Voraussetzungen für eine zügige Umset-
zung zu schaffen. Gleichwohl können die erfor-
derlichen Umsetzungsschritte erst nach finaler 
Verortung von Zuständigkeiten veranlasst werden.

Vor diesem Hintergrund hat sich der LVR ent-
schieden, auf der Grundlage eines verkürzten 
Planungsverfahrens einen einjährigen Haushalt 
für das Jahr 2019 aufzustellen.

Dieser Haushalt wird heute sehr frühzeitig in die 
Landschaftsversammlung eingebracht und soll 
bereits am 8. Oktober 2018 verabschiedet wer-
den. Vom Grundsatz, einen Doppelhaushalt auf-
zustellen, weicht der LVR damit ausnahmsweise 
für das Jahr 2019 ab.

Diese frühzeitige Haushaltsplanung 2019 soll 
uns jedoch in die Lage versetzen, uns zeitnah 
nach der Verabschiedung des Ausführungsge-
setzes zum Bundesteilhabegesetz intensiv mit 
den grundlegenden Veränderungen infolge des 
BTHG und den damit verbundenen haushalts-
wirtschaftlichen Auswirkungen ab dem Haus-
haltsjahr 2020 auseinandersetzen zu können. 
Denn wie Wilhelm von Humboldt treffend fest-
stellte, gilt: Wer in dem Augenblick suchen muss, 
wo er braucht, findet schwer.

Ab 2020 wird der LVR dann wieder einen Dop-
pelhaushalt für die Jahre 2020/2021 aufstellen, 
um seinen Mitgliedskörperschaften verlässliche 
Grundlagen für deren eigene Haushaltsplanun-
gen für einen Zeitraum von zwei Jahren zu er-
möglichen.
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Mit Schreiben vom 21. März 2018 hat der Land-
schaftsverband Rheinland das Benehmensver-
fahren zur Festsetzung der Landschaftsumla-
ge bei den Mitgliedskörperschaften eingeleitet. 
Die Mitgliedskörperschaften hatten bis zum 25. 
April 2018 Gelegenheit, zur vorgesehenen Höhe 
des Umlagesatzes für das Jahr 2019 Stellung zu 
nehmen. 

Am 17. April 2018 haben wir die Vertreterinnen und 
Vertreter der Mitgliedskörperschaften im Rahmen 
einer Informationsveranstaltung über die Eckda-
ten zum Haushaltsplanentwurf informiert. In der 
Veranstaltung konnte man feststellen, dass die 
Vertretungen der Mitgliedskörperschaften mit 
den haushaltswirtschaftlichen Ergebnissen des 
LVR im Großen und Ganzen zufrieden sind. Das 
zeigen auch die Schreiben der Mitgliedskörper-
schaften, die uns im Rahmen des laufenden Be-
nehmensverfahrens erreicht haben. Acht Stel-
lungnahmen sind eingegangen.

Die Umlageberechnung des LVR basiert auf dem 
Festsetzungserlass des Landes Nordrhein-West-
falen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 
aus Januar 2018 und auf eigenen Einschätzun-
gen. Im Haushaltsjahr 2019 ist danach für die 
Planung des Finanzbedarfes ein Umlagesatz von 
14,70 % vorgesehen.

Unter Zugrundelegung dieses Umlagesatzes be-
trägt der planmäßige Jahresfehlbetrag im Haus-
haltsjahr 2019 rund 0,7 Millionen €.

Die Zusammensetzung der Planerträge im Haus-
halt 2019 kann der hier gezeigten Abbildung 1 
entnommen werden. 

Aufgrund ihrer Bedeutung für den LVR-Haushalt 
möchte ich die Struktur der größten Ertragspo-
sition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ 
im Folgenden näher erläutern.

Die Landschaftsumlage stellt mit rund 2,638 Mil-
liarden € die größte Einzelposition dar.

Im Verbund mit den Erträgen aus Schlüsselzu-
weisungen in Höhe von rund 426 Millionen € für 
2019 weisen die allgemeinen Deckungsmittel 
damit schon einen Anteil von rund 76 % an den 
Gesamterträgen des LVR auf.

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 
sind zudem die Bedarfszuweisungen des Landes 
NRW enthalten. 

Für die Investitionspauschale Eingliederungs-
hilfe sind rund 40 Millionen € sowie rund 5,1 
Millionen € für die landschaftliche Kulturpflege 
berücksichtigt worden.

Aufgrund der bisherigen Ergebnisentwicklung ist 
auch davon auszugehen, dass dem LVR Erträge 
aus der Sozial- und Kulturstiftung in einer Grö-
ßenordnung von voraussichtlich 4 Millionen € in 
2019 zufließen werden. Dies entspricht dem Ni-
veau des Vorjahres. Darüber hinaus werden in ei-
ner Vielzahl von Produktgruppen weitere Zuwen-
dungen Dritter in Höhe von rund 10,8 Millionen € 
für 2019 erwartet.

Sehr positiv haben sich in den letzten Jahren die 
sonstigen Erträge wie Leistungen aus der Pflege-
versicherung, Wohngeld- und Kindergeldansprü-
che, BAföG, Kostenbeiträge etc. durch eine aktive 
Steuerung des Sozialdezernates entwickelt. 

Da durch diese Erträge in einer Größenordnung 
von rund 240 Millionen € ein nicht unerheblicher 
Teil des Finanzbedarfs des LVR gedeckt werden 
kann, entlastet dies die Mitgliedskörperschaften 
auch deutlich bei der zu zahlenden Umlage. 

Hier gebührt Herrn Landesrat Lewandrowski und 
seinen Mitarbeitenden ein ausdrücklicher Dank 
für diese Ergebnisse.
(Allgemeiner Beifall)
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Aufgrund der frühen Einbringung des Haushaltes 
2019 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf offizi-
elle Berechnungen der kommunalen Spitzenver-
bände bzw. des Landes zu den allgemeinen De-
ckungsmitteln, wie dies sonst zu einem fortge-
schrittenen Zeitpunkt im Jahresverlauf möglich 
ist, zurückgegriffen werden. So endet die für das 
Haushaltsjahr 2019 maßgebliche Referenzperi-
ode für die Berechnung der Landschaftsumlage 
erst am 30. Juni 2018. 

Die Schlüsselzuweisungen werden nach den 
Maßgaben des Steuerverbundes des GFG 2019 
ermittelt und verteilt. Die hierfür maßgebliche 
Referenzperiode läuft noch bis zum 30. Septem-
ber 2018. Eine belastbare Berechnung der all-
gemeinen Deckungsmittel für das Haushaltsjahr 
2019 ist daher noch nicht möglich.

Aus diesem Grund haben wir die Umlagegrundla-
gen und die Schlüsselzuweisungen für den Haus-
halt des Jahres 2019 auf der Grundlage des GFG 
2018 sowie eigener Einschätzungen pauschal 
berücksichtigt. Die allgemeinen Deckungsmittel 
sind danach für das Jahr 2019 um 2 % gesteigert 
worden. 

Hinsichtlich des Planungsjahres 2019 liegt die 
Einschätzung des LVR damit nahe an den vom 
Land NRW veröffentlichten Orientierungsdaten, 
die bei den Schlüsselzuweisungen einen An-stieg 
von 2,10 % und bei der Landschaftsumlage einen 
Anstieg von 2,81 % prognostizieren.

Insgesamt ergeben sich bei den allgemeinen De-
ckungsmitteln für das Jahr 2019 dadurch – bei 
einem gegenüber dem Nachtragshaushalt 2018 
unveränderten Umlagesatz von 14,70 % – Mehr-
erträge in Höhe von rund 60 Millionen €.

Aktuelle Erkenntnisse zur Höhe des Umlagesat-
zes für das Jahr 2019 werden sich aus den Eck-
punkten der Landesregierung zum Entwurf des 
GFG 2019 ergeben. Diese werden voraussichtlich 

im Sommer 2018 vorliegen und können daher ge-
gebenenfalls noch über den Veränderungsnach-
weis zum Haushalt 2019 in die Haushaltsbera-
tung einfließen.

Aufgrund der erst zum 30. September 2018 en-
denden Referenzperiode für den Steuerverbund 
zum GFG 2019 werden auch zur geplanten Haus-
haltsverabschiedung am 8. Oktober 2018 die Um-
lagegrundlagen und die Schlüsselzuweisungen 
für den LVR noch nicht abschließend feststehen. 
Die Zusammensetzung der Aufwendungen im 
Haushaltsplan 2019 kann der hier gezeigten Ab-
bildung 2 entnommen werden.

Der Haushalt des LVR wird aufwandsseitig ganz 
wesentlich von den Aufwendungen für soziale 
Leistungen bestimmt.

Soziale Leistungen werden beim LVR in den Pro-
duktbereichen „Soziale Leistungen“, „Gesund-
heitsdienste“, „Schulträgeraufgaben“ und „Kin-
der-, Jugend- und Familienhilfe“ veranschlagt. 

Die sozialen Leistungen, die der LVR im weite-
ren Sinne erbringt, entsprechen somit einem 
Aufwandsvolumen von rund 3,7 Milliarden € und 
damit über 90 % der Gesamtaufwendungen des 
Haushaltes für das Jahr 2019.

Der Produktbereich „Soziale Leistungen“ reprä-
sentiert mit einem Volumen von rund 3,2 Milliar-
den € und den darin enthaltenen „Leistungen für 
Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftigen 
Menschen und Menschen mit besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten“ und den „Leistungen zur 
vorschulischen Bildung“ den aufwandsstärksten 
Produktbereich im LVR-Haushalt.

Die im Rahmen des Doppelhaushaltes 2017/2018 
geplanten Aufwandsentwicklungen in den sozia-
len Leistungsbereichen waren weit überwiegend 
durch die gesetzlichen Entwicklungen hinsicht-
lich der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
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Behinderungen wie das Inklusionsstärkungsge-
setz, Bundesteilhabegesetz und das zweite und 
dritte Pflegestärkungsgesetz geprägt. 

Bereits im Rahmen der Nachtragshaushalte 
2017 und 2018 sind diese seinerzeit frühzeitigen 
Planungen auf die sich abzeichnenden tatsäch-
lichen finanzwirtschaftlichen Auswirkungen an-
gepasst worden. Hierbei ist auch berücksichtigt 
worden, dass Zuständigkeitsänderungen beim 
LVR, die sich durch das Ausführungsgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes ergeben, erst zum 
1. Januar 2020 greifen und insoweit auch erst ab 
diesem Datum finanzwirtschaftliche Auswirkun-
gen haben.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden deshalb die 
sich im Rahmen der Nachtragshaushalte 2017 
und 2018 bereits abzeichnenden Entwicklungen 
unter Berücksichtigung von weiterhin bestehen-
den Risiken und Unwägbarkeiten fortgeschrieben. 

So ist bei den ambulanten Leistungen zum 
selbstständigen Wohnen die Fallzahlentwick-
lung angepasst worden. Der LVR weist nach den 
Stadtstaaten Berlin und Hamburg die höchste 
Ambulantisierungsquote aller überörtlichen So-
zialhilfeträger auf. 

Die sich in den letzten beiden Jahren bereits ab-
zeichnende Abschwächung der Wachstumsdy-
namik setzt sich nach unserer Einschätzung in 
2019 fort.

Auch der erwartete Effekt, dass mit den durch 
das Bundesteilhabegesetz veränderten Einkom-
mens- und Vermögensanrechnungen ab dem 1. 
Januar 2017 deutlich mehr Menschen mit Behin-
derungen Leistungen der Eingliederungshilfe in 
Anspruch nehmen, ist ausgeblieben. Es wird le-
diglich noch ein Anstieg von 1.000 Fällen im Jahr 
2019 prognostiziert.

Im Bereich des stationären Wohnens sind die Fall-
zahlen beim LVR weiterhin stagnierend. Hier zei-
gen sich seit einigen Jahren deutlich die Erfolge 
aufgrund der Umsteuerungsmaßnahmen beim 
LVR durch den Grundsatz „ambulant vor statio-
när“. Die Tendenz rückläufiger Fallzahlen kann al-
lerdings jetzt auch bundesweit beobachtet werden.

Durch das Pflegestärkungsgesetz erhalten ab 
2017 alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten 
Zugang zu den Leistungen der Pflegeversiche-
rung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen 
betroffen sind. 

Die zunächst aufgrund der Ausweitung des Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs erwarteten Kostenstei-
gerungen werden auch weiterhin durch die er-
höhten Leistungen der Pflegeversicherung zu 
einem Großteil kompensiert.

Der LVR hat im Dezember 2016 fristwahrend für 
alle Leistungsberechtigten in stationären Einglie-
derungshilfeeinrichtungen, die bis dahin keine 
Leistungen der Pflegeversicherung erhalten ha-
ben, Leistungen nach § 43a SGB XI bei den zustän-
digen Pflegekassen geltend gemacht. Die Prüfung 
der Pflegekassen hierzu dauert zwar noch an, es 
wird aber im Bereich der Hilfe zur Pflege eine 
deutliche Ertragssteigerung erwartet.

Für die Jahre 2018 und 2019 wird es im Bereich 
der Leistungen zum Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen allerdings zu Entgeltsteigerun-
gen kommen. Die Freie Wohlfahrtspflege hat die 
beiden Landschaftsverbände bereits zu Vergü-
tungsverhandlungen aufgefordert. 

Die Entgeltvereinbarungen mit der Freien Wohl-
fahrtspflege orientieren sich in der Regel an den 
Tarifabschlüssen für den öffentlichen Dienst, wo-
bei es gilt, im Rahmen der Verhandlungen keine 
1:1-Übertragung vorzusehen, sondern mit Ab-
schlägen zu arbeiten.
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Da mittlerweile der Tarifabschluss für den öffent-
lichen Dienst vorliegt, wird es für die Jahre 2018 
und 2019 zu Mehraufwendungen in einem höhe-
ren zweistelligen Millionenbereich kommen. Die 
Vergütungsverhandlungen befinden sich bereits 
in der Finalisierung.

Der LVR hat einerseits alles darangesetzt, in den 
Verhandlungen möglichst defensiv, was die Über-
tragung des Tarifabschlusses angeht, aufzutre-
ten; hier haben wir schon gute Erfolge erzielt. 
Andererseits wird er versuchen, die Mehraufwen-
dungen durch Konsolidierungsmaßnahmen, so-
weit es geht, zu kompensieren. Das sind keine 
leichten Aufgaben, die der LVR hier zu bewältigen 
hat, aber Aufgaben, die gelöst werden müssen, 
wenn es nicht zu Umlagesatzsteigerungen kom-
men soll. 

Um den wachsenden Aufwendungen gegen-
zusteuern und dem Rücksichtnahmegebot ge-
genüber den Mitgliedskörperschaften weiterhin 
nachzukommen, wird das laufende Konsolidie-
rungsprogramm 2017 bis 2021 auch im Haus-
haltsjahr 2019 konsequent weiterverfolgt. 

Dieses dritte Konsolidierungsprogramm des 
LVR hat ein Volumen von 70 Millionen €. Die 
Entgeltsteigerungen, die sich aufgrund des ak-
tuellen Tarifabschlusses für den öffentlichen 
Dienst im Personalbereich, vor allem aber in 
der Eingliederungshilfe ergeben, erhöhen diese 
Konsolidierungserfordernisse allerdings erheb-
lich. Deswegen sind Maßnahmen wie Geschäfts-
prozessoptimierungen, Aufgabenkritik oder das 
konsequente Heranziehen von vorrangigen Kos-
tenträgern stringent weiterzuverfolgen, wenn es 
nicht zu Umlagesatzanhebungen durch die Tarif-
steigerungen kommen soll.

Ganz wesentlich für die Konsolidierung des 
Haushaltes ist es aber auch, eine nachhaltig 
tragfähige Haushaltsstrategie zu haben. Hierzu 
hat der LVR in den vergangenen Jahren verschie-

dene Programme und Maßnahmen entwickelt 
und umgesetzt.

Dass sich strategische Entscheidungen der Ver-
gangenheit langfristig und nachhaltig positiv 
auszahlen, zeigt sich am Beispiel der Priorisie-
rung von „ambulant vor stationär“; diese Ent-
scheidung wirkt sich schon seit vielen Jahren 
umlageentlastend aus.

Angesichts des bestehenden Zinsumfeldes und 
mittlerweile gar zu entrichtender Verwahrgel-
der lohnt sich auch eine intensive Analyse und 
Bewirtschaftung der eigenen Liquidität und des 
Kreditportfolios. Schon jetzt leistet das im LVR 
implementierte Schulden- und Liquiditätsma-
nagement einen jährlichen Konsolidierungsbei-
trag in Millionenhöhe.

Eine maßvolle Entschuldung bei gleichzeitiger 
Verlängerung der Zinsbindung für notwendige 
Investitionskredite trägt dazu bei, auch bei wie-
der steigenden Zinsen handlungsfähig zu bleiben 
und eine verlässliche Umlagepolitik betreiben zu 
können.

Wie Franz Alt schon richtigerweise festgestellt 
hat, gilt: Zukunft ist kein Schicksalsschlag, son-
dern Folge der Entscheidungen, die wir heute 
treffen. – Umso wichtiger ist es, dass wir heute 
die richtigen Entscheidungen treffen. 

Neben der Nachhaltigkeit stellt dabei auch der 
Aspekt der Generationengerechtigkeit für den 
LVR eine wichtige Handlungsmaxime dar. So ha-
ben wir in den letzten Jahren ein System etab-
liert, das sicherstellt, dass die planmäßigen Ab-
schreibungen und die zu leistenden Tilgungen für 
Investitionskredite kongruent sind. 

Dadurch wird nur die Liquidität über die umla-
gefinanzierten Abschreibungen erhoben, die für 
die Tilgung von Krediten auch erforderlich ist. So 
wird sichergestellt, dass der LVR einerseits sei-
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ne notwendigen Investitionen finanzieren kann, 
ohne dass es zu umlagefinanzierten Liquiditäts-
überschüssen kommt. Andererseits ergibt sich 
hierdurch ein generationengerechtes System, 
weil die Finanzierung des Werteverzehrs der Ver-
gangenheit nicht folgenden Generationen aufge-
bürdet wird.

Aus den gleichen Gründen hat der LVR Maßnah-
men entwickelt, die einen sukzessiven Aufbau der 
Kapitaldeckung der Pensionslasten zum Ziel ha-
ben. Auch hier gilt es, nachfolgende Generationen 
nicht mit Lasten der Vergangenheit zu befrachten.

Insoweit können Sie sicher verstehen, dass ich 
Überlegungen, wie sie derzeit im Land im Rah-
men der NKF-Evaluation angestellt werden, wie 
zum Beispiel die Abschaffung von planmäßigen 
Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude, Schu-
len oder Museen etc., nicht nur äußerst kritisch 
sehe, sondern ablehne.
(Beifall von CDU und SPD)

Sehr positiv möchte ich an dieser Stelle bemer-
ken, dass alle Dezernate eine hohe Haushaltsdis-
ziplin zeigen und die Konsolidierungsvorgaben 
einhalten. Hier bedanke ich mich ausdrücklich 
bei dem gesamten Verwaltungsvorstand und al-
len Mitarbeitenden für die gute Unterstützung.
(Beifall von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken)

Einige wenige Ausführungen möchte ich noch 
zur mittelfristigen Finanzplanung machen, die 
mit dem Haushaltsentwurf 2019 nicht angepasst 
worden ist. 

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 insbesonde-
re aufgrund der gesetzlichen Entwicklungen in 
den sozialen Leistungsbereichen geplanten Auf-
wandsaufwüchse sind bisher nicht im prognosti-
zierten Umfang eingetreten.

Darauf hat der LVR zeitnah reagiert und im Rah-
men der Nachtragshaushalte 2017 und 2018 die 

Planung an die sich abzeichnende tatsächliche fi-
nanzwirtschaftliche Entwicklung angepasst. Die 
ursprünglich geplanten Umlagesätze konnten 
infolgedessen für das Jahr 2017 auf 15,40 % und 
für das Jahr 2018 auf 14,70 % abgesenkt werden.

Auch für das Haushaltsjahr 2019 ist derzeit im 
Sozialbereich nicht von grundsätzlich veränder-
ten finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
auszugehen, sodass heute der Haushaltsentwurf 
2019 mit einem gegenüber dem Nachtrag 2018 
unveränderten Umlagesatz von 14,70 % einge-
bracht wird.

Eine Fortschreibung dieses Umlagesatzniveaus 
auch für die Folgejahre ist zum jetzigen Zeitpunkt 
aufgrund verschiedener Einflussfaktoren jedoch 
nicht möglich. So ist zu berücksichtigen, dass die 
im derzeitigen Entwurf des AG BTHG des Landes 
Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetzes geregelten Zuständigkeiten des 
LVR im Bereich der Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderungen ab dem 1. Januar 2020 
greifen und insoweit ab diesem Datum finanzwirt-
schaftliche Auswirkungen haben werden. 

Aufgrund der erwarteten Verortung von neuen 
Aufgaben bei den Landschaftsverbänden ab dem 
Jahr 2020 werden sich voraussichtlich auch zu-
sätzliche Belastungen in erheblichem Umfang 
für den Haushalt des LVR ergeben. Darüber hi-
naus steht das Finanzausgleichssystem in NRW 
vor einer grundsätzlichen Neuausrichtung. 

Gerade die aktuell verstärkt geführte Diskussion 
zum sogenannten Sofia-Gutachten des Landes 
sowie zum Thema „NKF-Evaluierung“ verdeut-
lichen, dass Aussagen zu den vorgenannten fi-
nanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 
die Jahre ab 2020 derzeit belastbar kaum mög-
lich bzw. zumindest mit zu hohen Unsicherhei-
ten behaftet sind. Es bestehen daher aus Sicht 
des LVR nicht unerhebliche Risiken hinsichtlich 
der möglichen Aufwandsentwicklungen und der 
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Ertragsperspektiven in den Folgejahren, sodass 
eine Anpassung der mittelfristigen Finanzpla-
nung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen 
kann.

Sollten sich bis zur Haushaltsverabschiedung 
am 8. Oktober 2018 bezüglich der mittelfristigen 
Planung neue Erkenntnisse ergeben, werden 
diese verarbeitet. Abschließend möchte ich die 
wesentlichen Punkte noch einmal zusammen-
fassen.

Der von mir aufgestellte und von der Landesdi-
rektorin bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2019 mit Haushaltsplan 
und Anlagen wird in die heutige Landschafts-
versammlung Rheinland eingebracht und in den 
nächsten Monaten von Ihnen beraten werden. 

Die Verabschiedung des Haushaltes ist für den 
8. Oktober 2018 vorgesehen. 

Da finanzielle Auswirkungen aufgrund des Aus-
führungsgesetzes zur Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetzes erst ab dem Haushaltsjahr 
2020 erwartet werden, wird der für den Nach-
tragshaushalt 2018 berücksichtigte Umlagesatz 
in Höhe von 14,70 % auch für die Einbringung des 
Haushaltsplanentwurfs 2019 vorgesehen.

Verschlechterungen bei den Aufwandspositionen 
zeichnen sich aufgrund der Erkenntnisse aus den 
Bewirtschaftungsverläufen der Jahre 2017 und 
2018 derzeit nur aufgrund der Tarifeinigung für 
die Gehälter im öffentlichen Dienst ab. Dies wirkt 
sich insbesondere auch auf die Entgelte für die 
in der Eingliederungshilfe zu erbringenden Leis-
tungen aus. 

Die Entgeltverhandlungen mit der Freien Wohl-
fahrtspflege werden derzeit finalisiert, und finan-
zielle Auswirkungen hieraus sollen möglichst im 
Rahmen der weiteren Konsolidierung gedeckt 
werden.

Neue Erkenntnisse, die sich nach der heutigen 
Einbringung des Haushaltes ergeben können, 
werden bis zur Haushaltsverabschiedung im 
Rahmen eines Veränderungsnachweises zum 
Haushaltsplanentwurf 2019 berücksichtigt.

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitenden, die 
an der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 
2019 mitgearbeitet haben. Ihnen danke ich für 
Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen 
gute Beratungen. – Danke schön.
(Beifall von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken)

Vorsitzende Anna-Maria Henk-Hollstein: 
Vielen Dank, Frau Kämmerin Hötte. Gibt es 
Wortmeldungen zu dieser Beschluss vorlage? – 
Das ist nicht der Fall.

Wer stimmt der Vorlage Nr. 14/2597, also der 
Verweisung des Entwurfs der Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2019 zur Beratung an die 
Ausschüsse, zu? – Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Dann ist das ein einstimmiger Beschluss.

Tagesordnungspunkt 10.2:
Benehmensherstellung zur Festsetzung des
Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2019
– Vorlage Nr. 14/2633 –
Meine Damen und Herren, Ihnen wurde die Vorla-
ge Nr. 14/2633, „Benehmensherstellung zur Fest-
setzung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 
2019“, zur Kenntnisnahme nachgereicht. 

Sind zu dieser Vorlage Wortmeldungen gewünscht? 
– Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die Vorlage 
Nr. 14/2633 so zur Kenntnis genommen.

Tagesordnungspunkt 11:
Resolution zur Landesbauordnung NRW
– Antrag Nr. 14/191/1 der Fraktion Die Linke. –
Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 27.04.2018 den Antrag 14/191/1 der Fraktion 
Die Linke. beraten und mehrheitlich mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Freie 
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Wähler gegen die Stimmen der Fraktionen von Die 
Linke. und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.

Sind Wortmeldungen gewünscht? – Herr Zierus.
Jürgen Zierus, Die Linke.: Verehrte Frau Henk-
Hollstein! Liebe Verwaltungsvorstandsmitglie-
der! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass ich 
hier heute für Die Linke. spreche, ist einem Un-
fall meiner Kollegin Frau Detjen geschuldet. Sie 
ist nicht gehfähig und befindet sich in der Erho-
lungsphase.

Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, wir würden es begrü-
ßen, wenn wir trotz anderslautender Beschlüsse 
im Inklusionsausschuss und Landschaftsaus-
schuss dieses Thema hier noch einmal aufgrei-
fen würden.

Wir wenden uns insbesondere dagegen, dass die 
Barrierefreiheit von der Landesregierung vor al-
lem unter einer unterstellten relevanten Steige-
rung der Baukosten betrachtet wird und deshalb 
gegenüber der Landesbauordnung NRW 2016 
teilweise wieder eingeschränkt wird.

Dazu zwei Anmerkungen: Die Inklusion ist kein 
Sparmodell. Wir leben in einer relativ reichen 
Gesellschaft, und diese Gesellschaft sollte Men-
schen mit Behinderung das Recht auf eine eigene 
geeignete Wohnung nicht verweigern.
(Josef Wörmann, CDU: Das tut doch keiner!)

Zweitens. Wir alle wissen, dass es ungleich teu-
rer ist, fertige Wohnungen nachträglich in unein-
geschränkt rollstuhlgerechten Wohnraum umzu-
bauen, als dies gleich beim Neubau zu berück-
sichtigen. Von sparsamer Bautätigkeit kann also 
keine Rede sein. Der jetzt vorliegende Entwurf 
der Landesbauordnung könnte im besten Fall zu 
teureren Umbaumaßnahmen führen oder – und 
das befürchten wir – dazu, dass rollstuhlgerechte 
Wohnungen nicht in ausreichendem Umfang zur 
Verfügung stehen.

Ein aus unserer Sicht weiterer wichtiger Ein-
wand gegen den jetzigen Entwurf ist, dass nach 
der Landesbauordnung von 2016 die Behinder-
tenbeauftragten oder die örtlichen Interessen-
vertretungen von Menschen mit Behinderungen 
Stellung nehmen konnten bei der Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von öffent-
lich zugänglichen Gebäuden. Das schränkt der 
jetzige Entwurf wieder ein. Hier soll die Betei-
ligung bei den Gebäuden der öffentlichen Hand 
gesichert sein.

Das ist nach der Unterzeichnung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit. Schlimm genug, dass die Ver-
waltungen auch bei Baufragen noch mal dazu 
angehalten werden müssen.

Für Menschen mit Behinderungen treten aber 
auch bei anderen öffentlich zugänglichen Ge-
bäuden – Arztpraxen, Supermärkte, Kultur- und 
Sporteinrichtungen – Schwierigkeiten in der Nut-
zung auf. Hier sollen die Betroffenen nicht mehr 
gehört werden. Beteiligung von Experten in eige-
ner Sache sieht anders aus.

Meine Damen und Herren, der Landschaftsaus-
schuss regt in seinem Beschluss vom 27.04.2018 
an, dass überhaupt erst einmal erfasst werden 
soll, wie groß der Bedarf an rollstuhlgerechten 
Wohnungen sei. Ich finde dies zum Fremdschä-
men. Das kann man ja erfassen.
(Beifall von Linken und Grünen)

Aber fragen Sie doch die Selbsthilfeorganisatio-
nen der Menschen mit Behinderung. Dann lägen 
Ihnen ziemlich schnell die dringenden Bedarfe 
auf dem Tisch.

Bedenken Sie bei Ihrer Beschlussfassung bitte 
auch: Beide Sozialverbände und die Selbstorga-
nisationen lehnen die oben beschriebenen Ände-
rungen der Landesbauordnung 2016 ab.
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Deshalb bitten wir Sie um Ihre Zustimmung zu 
unserem Antrag.

Meine Damen und Herren, meine liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, lassen Sie mich noch frei-
händig einige Anmerkungen zu dem Verfahren 
machen.

Wir haben in der letzten Zeit im Inklusionsaus-
schuss und auch im Landschaftsausschuss eine 
Diskussion zur Landesbauordnung 2016 geführt.

Die Geschwindigkeit der Beratungen hat nicht 
unbedingt dazu beigetragen, die Qualität des 
Beschlusses zu befördern. Wir wissen, unter 
welchen Zwängen Sie stehen, meine lieben Kol-
leginnen und Kollegen von der CDU und von der 
SPD, diese Landesbauordnung zu ändern.
(Frank Boss, CDU: Von Zwängen kann nicht die Rede sein!)

Wir wissen aber auch, dass wir eine Verantwor-
tung gegenüber den Menschen mit Behinderung-
en haben, die die Qualität ihres Lebens auch hier 
einfordern. Das Schiff, das Sie steuern, ist auf 
einen Schlingerkurs geraten, weil die linke Seite 
zwar stark ist, aber die Ruderer auf der rechten 
Seiten etwas mehr Gewicht eingebracht haben.
(Beifall von den Linken)

Diesen Schlingerkurs können wir nicht unter-
stützen, weil er – und das möchte ich noch mal 
betonen – ein schiefes Licht auf unseren An-
spruch, Qualität für Menschen zu bewirken, wirft.

Warum sage ich das?
(Zurufe von der CDU: Ja, gute Frage! Das fragen wir uns auch!

Hier schlingert gar nichts!)

Der Abwägungsprozess, der dieser Landesbau-
ordnung und dem Beschluss zugrunde liegt, hat 
eine falsche Gewichtung. Sie ändern den Be-

schluss in der Form, dass das Kostenargument 
Vorrang hat vor der Existenzsicherung und der 
Versorgung der Menschen mit Behinderungen.
(Josef Wörmann, CDU: Das stimmt doch gar nicht!)

Das ist aus meiner Sicht eine verkehrte Gewich-
tung, eine verkehrte Abwägung.
(Prof. Dr. Jürgen Rolle, SPD: Wirklich sehr freihändig!)

Deshalb lehnen wir diesen Beschluss ab und for-
dern ein, dass dieser Beschluss geändert wird. 
Wenn Frau Servos, die verehrte Kollegin der SPD, 
hier im Rollstuhl säße, würde sie sicherlich sa-
gen: Stimmt dem Antrag der Linken zu. – Und ich 
sage Ihnen: Recht hat sie. – Danke für die Auf-
merksamkeit.
(Beifall von der Linken)

Vorsitzende Anna-Maria Henk-Hollstein: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.

Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer dem 
Antrag Nr. 14/191/1 seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind die Fraktionen Die Linke. und Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? 
– Die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Freie 
Wähler sowie die Gruppe Allianz in der LVers. 
Enthaltung en? – Somit haben wir diesen Antrag 
mehrheitlich abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 12:
Fragen und Anfragen
Mir liegen keine Fragen oder Anfragen vor.
Meine Damen und Herren, die LVR-Direktorin 
und ich laden Sie jetzt herzlich zu einem kleinen 
Umtrunk mit Imbiss in den Südflügel des Lan-
deshauses ein.

Die Sitzung ist geschlossen.
(Allgemeiner Beifall) (Schluss der Sitzung: 12:42 Uhr) 
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ANLAGE 5

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage-Nr. 14/2606

öffentlich

Datum: 18.04.2018

Dienststelle: Fachbereich 12

Bearbeitung: Frau Timpe

Landschaftsversammlung 02.05.2018 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Wiederwahl der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Beschlussvorschlag:

"Frau Ulrike Lubek wird mit Wirkung vom 01.11.2018 unter Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von acht Jahren zur Direktorin des 
Landschaftsverbandes Rheinland wiedergewählt. Sie erhält gemäß § 4 Absatz 3 
Eingruppierungsverordnung (EingrVO) Bezüge der Besoldungsgruppe B 9 LBesO NRW 
zuzüglich höchstzulässiger Aufwandsentschädigung."  

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen: Personalkosten

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan ja /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen: Personalkosten

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan ja /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: Personalkosten

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

In Vertretung

L i m b a c h
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Zusammenfassung: 
 
Diese Vorlage fasst die rechtlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen zur Wiederwahl 
der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland zusammen und bezweckt die 
Beschlussfassung zu ihrer Wiederwahl.   
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2606: 
 
 
Wiederwahl der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland; 
hier:  Ablauf der Amtszeit der Direktorin des Landschaftsverbandes  
  Rheinland, Frau Ulrike Lubek  
 
 
 

I. Allgemeines 
 

Die Landschaftsversammlung wählte in ihrer Sitzung am 08. Oktober 2010 für 
die Dauer von acht Jahren Frau Ulrike Lubek zur Direktorin des Landschaftsver-
bandes Rheinland. Die Ernennung zur Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland wurde zum 01. November 2010 wirksam.  
 
Die Amtszeit der Beamtin endet am 31. Oktober 2018.  
 
 

II. Rechtslage 
 
Nach § 20 Abs. 2 Satz 2 der Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) sind die 
Stellen der Direktorin/des Direktors des Landschaftsverbandes und der Landes-
rätinnen/Landesräte öffentlich auszuschreiben. Der Innenminister erklärte mit 
Erlass vom 13. Dezember 1967, dass keine Bedenken bestehen, von einer 
öffentlichen Ausschreibung abzusehen, wenn die bisherige Stelleninhaberin/ der 
bisherige Stelleninhaber wiedergewählt werden soll.  
 
Die nächste Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland findet am 
02.05.2018, die letzte Sitzung vor Ablauf der Wahlzeit am 08.10.2018 statt. 
 
Der vorbreitende Beschluss des Landschaftsausschusses wurde in der Sitzung am 
19.03.2018 mit Vorlage-Nr. 14/2523 herbeigeführt. 
 
Wenn die Wiederwahl der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland, Frau 
Ulrike Lubek, beabsichtigt wird, muss diese ihre Bereitschaft zur Annahme der 
Wahl im Verwaltungsvorstand bekunden. Auf eine Ausschreibung der Stelle kann 
dann verzichtet werden.  
 
Zur Wiederwahl der Beamtinnen und Beamten auf Zeit der Landschaftsverbände 
verweist § 20 Abs. 2 Satz 4 LVerbO auf die Regelung des § 71 GO NRW, die dazu 
folgendes bestimmt:  
 
-  Über die Wiederwahl darf frühestens sechs Monate vor Freiwerden der Stelle 

entschieden werden (siehe auch § 4 Landesbeamtengesetz NRW).  
 

Anmerkung:  
Bei einer Wiederwahl am 02. Mai 2018 wird diese Frist eingehalten.  
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-  Kommunale Wahlbeamte sind verpflichtet, eine erste und zweite Wiederwahl 
anzunehmen, wenn sie spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit 
wiedergewählt werden.  

 
-  Die Weiterführung eines Amtes kann abgelehnt werden. Geschieht dies ohne 

wichtigen Grund, so ist die Wahlbeamtin/der Wahlbeamte mit Ablauf der 
Amtszeit zu entlassen (§ 71 Abs. 5 GO NRW).  

 
-  Ein wichtiger Grund, die Weiterführung des Amtes abzulehnen, liegt vor, 

wenn die Anstellungsbedingungen gegenüber denen der vorhergehenden 
Amtszeit verschlechtert werden (§ 71 Abs. 5 GO NRW).  

 
Daraus folgt:  
 
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland, Frau Ulrike Lubek, ist ver-
pflichtet, die anstehende erste Wiederwahl anzunehmen, wenn sie spätestens 
drei Monate vor Ablauf ihrer Amtszeit wiedergewählt wird und keine Verschlech- 
terungen der Anstellungsbedingungen gegenüber denen der vorhergehenden 
Amtszeit vorgenommen werden.  
 
Anmerkung:  
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland, Frau Ulrike Lubek, hat 
inzwischen ihre Bereitschaft erklärt, im Falle ihrer Wiederwahl die Wahl anzu-
nehmen.  
 
Das Amt der Direktorin/des Direktors des Landschaftsverbandes ist nach § 4  
Abs. 1 EingrVO in B 8 LBesO NRW eingruppiert. Nach § 4 Abs. 3 der EingrVO  
darf das Amt unter Berücksichtigung des Umfanges, der Schwierigkeit und der 
Bedeutung um eine Besoldungsgruppe höher als in § 4 Abs. 1 Nr. 1 EingrVO 
vorgesehen eingruppiert werden, wenn die Wahlbeamtin/der Wahlbeamte in 
dasselbe Amt wiederberufen ist, in dem sie/er eine ganze Amtszeit abgeleistet 
hat. Das ist hier die Besoldungsgruppe B 9 LBesO NRW. 
 
Anmerkung: 
Auch diese Voraussetzung liegt bei Frau Ulrike Lubek, die sich am Ende der 
ersten Amtszeit befindet, vor.  
 
 

III. Vorgesehener weiterer zeitlicher Ablauf 
 
Der weitere zeitliche Ablauf zur Wiederwahl der jetzigen Stelleninhaberin 
gestaltet sich wie folgt: 
 
Unter Berücksichtigung der bei der Wiederwahl einzuhaltenden Fristen (Wahl-
entscheidung durch die Landschaftsversammlung) 
 

- nicht früher als 6 Monate vor Freiwerden der Stelle 
- spätestens jedoch drei Monate vor Ablauf der Amtszeit, damit die 

Verpflichtung zur Annahme der Wiederwahl erhalten bleibt, 
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muss zur Wiederwahl der Stelleninhaberin die Sitzung der Landschaftsver-
sammlung Rheinland am 02.05.2018 erreicht werden.  
 
 
Konsequenz für die jetzige Stelleninhaberin nach der Wiederwahl: 
 
Im Falle der ersten Wiederwahl ist gemäß § 4 Abs. 3 der EingrVO eine Eingrup-
pierung nach B 9 LBesO NRW vorgesehen. Diese Eingruppierung schließt zugleich 
eine Verschlechterung der Anstellungsbedingungen aus, so dass die Verpflichtung 
der Amtsinhaberin zur Annahme der ersten Wiederwahl gemäß § 71 Abs. 5 
EingrVO unverändert besteht. 
 
Die Eingruppierung in die Besoldungsgruppe B 9 LBesO erfolgt zum 01.11.2018. 
 
 
In Vertretung  
 
 
L i m b a c h 
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ANLAGE 6

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage-Nr. 14/2570

öffentlich

Datum: 11.04.2018

Dienststelle: Fachbereich 21

Bearbeitung: Frau Kremer

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 
Landschaftsausschuss 
Landschaftsversammlung

26.04.2018 

27.04.2018 
02.05.2018

empfehlender Beschluss 

empfehlender Beschluss 
Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Einwendungen im Rahmen der Benehmensherstellung zur Absenkung des 
Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 

Beschlussvorschlag:

Zu den erhobenen Einwendungen der Mitgliedskörperschaften wird gemäß der Vorlage 
14/2570 wie folgt beschlossen: 

1. Die vorliegenden Einwendungen 
• zur Ermittlung von weiteren Haushaltsverbesserungen zur weiteren 
Umlagesatzabsenkung in 2018 sowie 
• zur vollständigen Weiterleitung der Haushaltsverbesserungen 2018 
werden zurückgewiesen.  

2. Den Einwendungen der Mitgliedskörperschaften zu den geforderten fortzusetzenden 
Konsolidierungsbemühungen wird aufgrund des dritten Konsolidierungsprogramms und 
der restriktiven Bewirtschaftung bereits entsprochen. Die Einwendungen werden 
zurückgewiesen.  
  
3. Die Einwendung zur Berücksichtigung der positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung 
über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung des Nachtragshaushaltes 
2018 wird zurückgewiesen.  

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein
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Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 
 
Der LVR hat am 15. Dezember 2017 den Entwurf einer Nachtragssatzung 2018 in die 
Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht. Im Rahmen der eingebrachten 
Nachtragssatzung plant der LVR die Absenkung des bislang festgesetzten Umlagesatzes 
für das Haushaltsjahr 2018 um 1,5 Prozentpunkte auf 14,7 % gemäß § 22 Abs. 3 
Landschaftsverbandsordnung (LVerbO), um die Mitgliedskörperschaften an der 
unerwartet positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR, unter angemessener 
Berücksichtigung der noch bestehenden Risiken, zeitnah teilhaben zu lassen. 
 
Eine Nachtragssatzung ist gemäß § 81 Satz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) nach dem gleichen förmlichen Verfahren aufzustellen wie die ursprüngliche 
Haushaltssatzung. Somit ist der Einbringung des Entwurfs der Nachtragssatzung mit einer 
Absenkung des Umlagesatzes ein Verfahren zur Herstellung des Benehmens 
vorgeschaltet. 
 
Im Rahmen der Benehmensherstellung gemäß § 23 Abs. 2 LVerbO in Verbindung mit     
§ 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) haben die Mitgliedskörperschaften des LVR das 
Recht, zur Höhe der Landschaftsumlage Stellung zu nehmen. 
 
Mit der Vorlage 14/2396/2 wurden die bis zum 8. Dezember 2017 vorliegenden 
Stellungnahmen gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 der KrO NRW der Landschaftsversammlung 
Rheinland am 15. Dezember 2017 zur Kenntnis gebracht. Neben Ausführungen zur 
Zulässigkeit der Einwendungen erfolgte eine erste inhaltliche Würdigung. 
 
Gegen die Zulässigkeit der Einwendungen gem. § 55 KrO NRW bestehen keine Bedenken. 
 
Die vorliegenden Einwendungen 
• zur Ermittlung von weiteren Haushaltsverbesserungen zur weiteren 

Umlagesatzabsenkung in 2018 sowie 
• zur vollständigen Weiterleitung der Haushaltsverbesserungen 2018 

 
werden zurückgewiesen.  
 
Den vorliegenden Einwendungen zur Fortführung der stetigen Konsolidierungs-
bemühungen mit dem Ziel weiterer Haushaltsverbesserungen entspricht der LVR bereits 
durch ein im Jahr 2016 verabschiedetes Konsolidierungsprogramm für die Jahre 2017 bis 
2021 und den damit festgelegten restriktiven Bewirtschaftungsmaßnahmen für die Jahre 
2017 und 2018. 
 
Die Einwendung zur Berücksichtigung der positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung 
über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung des Nachtragshaushaltes 
2018 wird zurückgewiesen.  
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2570: 
 
1. Ausgangslage 
 
Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat am 15. Dezember 2017 den Entwurf einer 
Nachtragssatzung 2018 in die Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht. Im 
Rahmen der eingebrachten Nachtragssatzung plant der LVR die Absenkung des bislang 
festgesetzten Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 um 1,5 Prozentpunkte auf  
14,7 % gemäß § 22 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung (LVerbO), um die 
Mitgliedskörperschaften an der unerwartet positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung 
des LVR, unter angemessener Berücksichtigung der noch bestehenden Risiken, zeitnah 
teilhaben zu lassen. 
 
Eine Nachtragssatzung ist gemäß § 81 Satz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) nach dem gleichen förmlichen Verfahren aufzustellen, wie die ursprüngliche 
Haushaltssatzung. Somit ist der Einbringung des Entwurfs der Nachtragssatzung mit 
einer Absenkung des Umlagesatzes ein Verfahren zur Herstellung des Benehmens 
vorgeschaltet. 
 
Die Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 
wurde am 27. Oktober 2017 unter Darlegung der Eckpunkte der prognostizierten 
Haushaltsverbesserungen eingeleitet. 
 
Mit der Vorlage 14/2396/2 wurden die bis zum 8. Dezember 2017 vorliegenden 
Stellungnahmen gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) der 
Landschaftsversammlung Rheinland am 15. Dezember 2017 zur Kenntnis gebracht. 
Neben Ausführungen zur Zulässigkeit der Einwendungen erfolgte eine erste inhaltliche 
Würdigung. Soweit auf diese Vorlage Bezug genommen wird, ist dies durch kursive 
Schrift kenntlich gemacht. 
 
Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte haben in der Zeit vom 7. November 2017 bis zum 
30. November 2017 folgende Mitgliedskörperschaften  
 

• Kreis Kleve 
• Stadt Essen 
• Stadt Remscheid 
• Rhein-Erft-Kreis 
• Kreis Mettmann 
• Stadt Bonn 
• StädteRegion Aachen 

 
Stellungnahmen zur geplanten Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 
abgegeben. Die Stellungnahmen sind als Anlagen 1 bis 7 beigefügt. 
Darüber hinaus haben die Städte Duisburg und Wuppertal in der Zeit vom 30. November 
bis zum 8. Dezember 2017 ihre Stellungnahmen abgegeben (Anlagen 8 und 9). 
 
2. Zulässigkeit der Einwendungen  
 
Die Beteiligungsrechte der Mitgliedskörperschaften zur Festsetzung des Umlagesatzes 
ergeben sich aus § 23 Abs. 2 LVerbO in Verbindung mit § 55 der KrO NRW.  



   ANLAGEN/ 45

 

3 

 
 
§ 55 KrO NRW hat folgenden Wortlaut:  
 
„Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden  
 
(1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen 
Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung einzuleiten.  
 
(2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensher- 
stellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur 
Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in 
öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung 
mit.“  
 
Die im Rahmen der Benehmensherstellung eingegangenen Stellungnahmen der Städte 
Essen, Remscheid, Wuppertal und Duisburg sowie des Kreises Kleve und des Rhein-Erft-
Kreises sind in analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 KrO NRW als Einwendungen zu 
werten und wurden der Landschaftsversammlung zusammen mit der Zuleitung des 
Entwurfs der Nachtragssatzung 2018 am 15. Dezember 2017 zur Kenntnis gegeben.  
 
Gegen die Zulässigkeit der Einwendungen gem. § 55 KrO NRW bestehen keine 
Bedenken. 
 
Die Schreiben des Kreises Mettmann, der Stadt Bonn und der StädteRegion Aachen sind 
nicht als Einwendungen im Sinne des § 55 Abs. 2 KrO NRW zu werten, werden jedoch der 
Vollständigkeit halber als Anlagen 5 bis 7 dieser Vorlage beigefügt. 
 
 
3. Inhaltliche Würdigung 
 
3.1 Ermittlung von weiteren Haushaltsverbesserungen zur weiteren 
Umlagesatzabsenkung in 2018  
 
Die Stadt Remscheid merkt an, der LVR möge die Aufwands- und Ertragsentwicklung im 
laufenden Haushaltsjahr 2018 zeitnah überprüfen und analysieren, um ggf. weitere 
positive Ergebniseffekte an die Mitgliedskörperschaften weiterreichen zu können.     
 
Die Verwaltung berichtet wie folgt: 
 
Der LVR wird im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2018 auf der 
Grundlage der implementierten aussagekräftigen Prognoseverfahren unter Beachtung der 
einschlägigen haushaltsrechtlichen Grundsätze die laufenden Aufwands- und 
Ertragsentwicklungen überwachen und analysieren. Dadurch könnten ggf. weitere 
positive finanzwirtschaftliche Entwicklungen bis zur Verabschiedung des 
Nachtragshaushaltes 2018 im Mai 2018 im Beratungsprozess berücksichtigt werden. 
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Ergebnis 
 
Die zum Zeitpunkt der Einbringung des Nachtragshaushalts 2018 am 15. Dezember 2017 
dargestellten Entwicklungen auf Grundlage der bisher vorliegenden Erkenntnisse aus der 
Bewirtschaftung seit Jahresbeginn 2018 sind weiterhin belastbar.  
 
Die Einwendungen der Stadt Remscheid hinsichtlich einer über 1,5 
Prozentpunkte hinausgehenden Umlagesatzsenkung werden aufgrund der 
vorstehenden Ausführungen als unbegründet zurückgewiesen. 
 
 
3.2 Keine vollständige Weiterleitung der prognostizierten Haushaltsver-  
      besserungen für 2018  
 
Die Stadt Essen regt eine Anpassung der vom LVR vorgesehenen Umlagesatzabsenkung 
von 1,5 Prozentpunkten an die prognostizierten Haushaltsverbesserungen an. 
 
Die Verwaltung führt hierzu und unter Hinweis auf die Ausführungen zu Punkt 3.3 der 
Vorlage 14/2374 - Einwendungen im Rahmen der Benehmensherstellung zur Absenkung 
des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2017 – aus: 
 
Der LVR hat in den Jahren der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2009 – nicht 
zuletzt auch infolge der Rücksichtnahme auf seine Mitgliedskörperschaften – durchgängig 
negative Jahresergebnisse realisiert. Der Haushaltsausgleich in den Krisenjahren konnte 
lediglich fiktiv, d.h. durch den erheblichen Einsatz von Eigenkapital, erreicht werden. In 
den Jahren 2009 bis 2013 hat der LVR mit 139,3 Mio. Eigenkapitaleinsatz die Ausgleichs-
rücklage um rd. 75 % reduziert. Ihr Anteil am Haushaltsvolumen als Summe der 
Aufwendungen im LVR-Haushalt schrumpfte auf nur noch 1,4 % (Stand 31.12.2007: 
7,1%). 
 
Die Erhaltung des Eigenkapitals ist ein wesentlicher Bestandteil einer generationen-
gerechten und nachhaltigen Haushaltspolitik und ein Grundprinzip des NKF. Die 
Aufsichtsbehörde des LVR, das ehemalige Ministerium für Inneres und Kommunales 
(MIK), würdigte in seinem Haushaltserlass 2015/2016 ausdrücklich die Konsolidierungs-
bemühungen des LVR, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass der LVR das 
Rücksichtnahmegebot gegenüber seinen Mitgliedskörperschaften inzwischen weit zu 
seinen Lasten gedehnt hätte. Diese Argumentation greift das MIK erneut in seinem Erlass 
zum Doppelhaushalt 2017/2018 auf und stellt fest, dass die Hebesätze des LVR die 
durchaus problematische Haushaltssituation der Mitgliedskörperschaften einbezögen, 
dass jedoch ein anhaltender Eigenkapitalverbrauch letztlich ein Risiko für die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des LVR darstelle. 
 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen beabsichtigt der LVR, die 
prognostizierten Haushaltsverbesserungen zum nahezu vollständigen Ausgleich des 
festgesetzten Planfehlbetrages 2018 von rd. 18 Mio. Euro einzusetzen, um den 
planmäßigen Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2018 auf 231.000 Euro zu vermindern. 
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Ergebnis 
 
In ihrem Erlass zum Nachtragshaushalt 2017 vom 30. Januar 2018 weist auch die 
aktuelle Aufsichtsbehörde des LVR, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung, ausdrücklich darauf hin, dass der LVR den schwierigen 
Haushaltssituationen der Mitgliedskörperschaften in einem für den LVR noch vertretbaren 
Rahmen Rechnung trägt. 
 
Die Ausführungen der Vorlage 14/2396/2 haben unverändert Bestand. Die 
Einwendung der Stadt Essen wird zurückgewiesen.    
 
 
3.3 Fortführung der stetigen Konsolidierungsbemühungen zur Erreichung einer 
weiteren Umlagesatzabsenkung in 2018 
 
Der Rhein-Erft-Kreis und der Kreis Kleve regen in ihren Stellungnahmen an, der LVR 
möge auch außerhalb der sozialen Leistungsbereiche seine Konsolidierungsbemühungen 
fortführen, um dadurch eine weitere Senkung des Umlagesatzes über die bislang 
vorgesehenen 1,5 Prozentpunkte hinaus vornehmen zu können. 
 
Die Verwaltung führt hierzu und unter Hinweis auf die Ausführungen zu Punkt 3.4 der 
Vorlage 14/2374 - Einwendungen im Rahmen der Benehmensherstellung zur Absenkung 
des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2017 – aus: 
 
Der LVR wird zur Sicherstellung seiner dauerhaften Leistungsfähigkeit auch in den Jahren 
2017 bis 2021 seinen bisherigen haushalterischen Kurs fortsetzen und hat daher ein 
weiteres Konsolidierungsprogramm mit einem Volumen von 70 Mio. Euro aufgelegt. 
 
In diesem Zusammenhang werden die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben für das 
Haushaltjahr 2018 unverändert fortgeführt. Sofern sich im Bewirtschaftungsverlauf des 
Haushaltsjahres 2018 neue finanzwirtschaftliche Entwicklungen abzeichnen sollten, 
könnten diese noch bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2018 im Mai 2018 
im Beratungsprozess berücksichtigt werden. 
 
Die Städte Wuppertal und Duisburg übermittelten inhaltsgleiche Stellungnahmen.  
 
 
Ergebnis 
 
Der LVR entspricht durch ein im Jahr 2016 verabschiedetes drittes Konsolidierungs-
programm für die Jahre 2017 bis 2021 und den damit festgelegten restriktiven 
Bewirtschaftungsmaßnahmen für die Jahre 2017 und 2018 der Bitte der 
Mitgliedskörperschaften. Die Planung auf der Grundlage dieses Konsolidierungs-
programms sowie der bisherige Bewirtschaftungsverlauf in 2018 lassen keine 
zusätzlichen Einsparpotentiale außerhalb der sozialen Leistungsbereiche erkennen.  
 
Den Einwendungen der genannten Mitgliedskörperschaften zu den geforderten 
fortzusetzenden Konsolidierungsbemühungen wird aufgrund des dritten 
Konsolidierungsprogramms und der restriktiven Bewirtschaftung bereits 
entsprochen. Die Einwendungen werden zurückgewiesen.   
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3.4 Berücksichtigung der positiven Ergebniseffekte in der mittelfristigen 
Finanzplanung 2019 - 2021 
 
Die Stadt Essen regt an, die positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklungen auch in der 
mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Die Verwaltung berichtet wie folgt: 
 
Die Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2017/2018 war maßgeblich geprägt durch die 
gesetzliche Neuausrichtung der sozialen Leistungen für Menschen mit Behinderungen, 
insbesondere durch das Inklusionsstärkungsgesetz, das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
sowie das Zweite und Dritte Pflegestärkungsgesetz. Die finanzwirtschaftlichen 
Auswirkungen der neuen Rechts- und Anspruchsgrundlagen konnten zum Zeitpunkt der 
Haushaltsaufstellung nicht in vollem Umfang abgeschätzt werden, zumal einige 
Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen waren. Am 18. Oktober 2017 wurde 
in diesem Zusammenhang der Entwurf eines Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mit den darin geregelten 
Zuständigkeiten des LVR im Bereich der Eingliederungshilfe vorgelegt. Die 
Verabschiedung des Gesetzentwurfes ist für das erste Quartal 2018 vorgesehen. 
Aufgrund des Beratungsstandes zum Entwurf des Ausführungsgesetzes zum 
Bundesteilhabegesetz sind die finalen Zuständigkeiten des LVR ab dem Jahr 2020 derzeit 
noch nicht abschließend geklärt. 
 
Der LVR geht davon aus, dass bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2018 im 
Mai 2018 Klarheit hinsichtlich der Zuständigkeiten gegeben sein wird. 
 
Die Stadt Wuppertal hat eine inhaltsgleiche Stellungnahme abgegeben. 
 
Ergebnis 
 
Aufgrund der noch ausstehenden Verabschiedung des Ausführungsgesetzes zum BTHG 
(AG-BTHG) können für den gesamten Zeitraum der in Rede stehenden mittelfristigen 
Finanzplanung keine gesicherten Annahmen getroffen werden. Lediglich für das Jahr 
2019 wäre eine Anpassung der mittelfristigen Planung vertretbar, weil der LVR derzeit 
nicht von grundsätzlich veränderten Rahmenbedingungen im sozialen Leistungsbereich 
für dieses Haushaltsjahr ausgeht. 
 
Diesem Umstand wird durch die Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019 am 2. Mai 2018 
Rechnung getragen. Durch die frühzeitige Haushaltsplanung 2019 ist der LVR in der 
Lage, sich zeitnah nach der Verabschiedung des AG-BTHG intensiv mit den 
grundlegenden Veränderungen infolge des BTHG, einschließlich der aufwendigen 
Folgekostenabschätzungen, mit den Mitgliedskörperschaften ab dem Jahr 2020, 
auseinanderzusetzen, um somit größtmögliche Planungssicherheit für den Haushalt des 
LVR und die Haushalte der Mitgliedskörperschaften zu erreichen. Vor diesem Hintergrund 
wird von einer Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 zum jetzigen 
Zeitpunkt abgesehen. 
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Die Einwendung der Mitgliedskörperschaften zur Berücksichtigung der positiven 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung über den gesamten Zeitraum der mittel-
fristigen Finanzplanung des Nachtragshaushaltes 2018 wird aufgrund der 
vorstehenden Ausführungen zurückgewiesen.  
 
 
 
 
L u b e k 
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ANLAGE 7

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage-Nr. 14/2575

öffentlich

Datum: 11.04.2018

Dienststelle: Fachbereich 21

Bearbeitung: Herr Volkwein

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 
Landschaftsausschuss 
Landschaftsversammlung

26.04.2018 

27.04.2018 
02.05.2018

empfehlender Beschluss 

empfehlender Beschluss 
Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Nachtragssatzung und Nachtragshaushalt des Landschaftsverbandes Rheinland 
für das Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Der Nachtragssatzung des Haushaltsjahres 2018 einschließlich Nachtragshaushaltsplan 
und Anlagen wird gemäß Vorlage zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 
Nach § 11 Abs. 2 der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung berät der Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss die Haushaltsatzung und den Haushaltsplan.  
 
Nach § 3 Abs. 1 Ziffer 1 der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung hat der 
Landschaftsausschuss die Beschlüsse der Landschaftsversammlung vorzubereiten. 
 
Nach § 7 Abs. 1 Buchstabe e) der Landschaftsverbandsordnung beschließt die 
Landschaftsversammlung über den Erlass der Haushaltssatzung sowie über die 
Landschaftsumlage.  
 
Der Entwurf der Nachtragssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland für das 
Haushaltsjahr 2018 wurde am 15. Dezember 2017 in die Landschaftsversammlung 
Rheinland mit Vorlage 14/2380 eingebracht.  
 
Eckpunkte des Nachtragshaushalts 2018: 
Der eingebrachte Nachtragsplanentwurf 2018 sieht in den sozialen Leistungsbereichen 
Aufwandsminderungen von 76,0 Mio. Euro und Ertragsverbesserungen von 17,4 Mio. Euro 
und damit insgesamt Ergebnisverbesserungen von 93,4 Mio. Euro vor. 
 
Bei den allgemeinen Deckungsmitteln werden bei unverändertem Umlagesatz aufgrund 
steuerbedingt gestiegener Umlagegrundlagen Ertragsverbesserungen von 188,5 Mio. Euro 
prognostiziert.  
 
Die prognostizierten Ertrags- und Aufwandsverbesserungen von zusammen rd. 282 Mio. 
Euro ermöglichen, bei einem weitestgehenden Ausgleich des festgesetzten 
Planfehlbetrages 2018 von rund 18,0 Mio. Euro, die im Nachtragshaushalt vorgesehene 
Umlagesatzabsenkung mit einem Entlastungsbetrag von rund 264. Mio. Euro. Im 
Nachtragshaushalt 2018 ist nach der Planung des Finanzbedarfs auf der Grundlage der 
prognostizierten Haushaltsverbesserungen somit eine Absenkung des Umlagesatzes um 
1,5 Prozentpunkte auf 14,70 % vorgesehen. Der planmäßige Jahresfehlbetrag im 
Haushaltsjahr 2018 wird danach rund 231.000 Euro betragen. 
 
Nach den belastbaren Erkenntnissen aus dem Bewirtschaftungsverlauf des Haushaltsjahres 
2017 auf der Grundlage des Jahresabschlussentwurfs zum 31. Dezember 2017 sowie dem 
Bewirtschaftungsverlauf in den ersten Monaten des Haushaltsjahres 2018 ergeben sich, 
auch unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen des verabschiedeten 
Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018, derzeit keine maßgeblich neuen Erkenntnisse bei 
der Entwicklung der im Dezember 2017 prognostizierten Ertrags- und 
Aufwandsverbesserungen. Insofern kann weiterhin auf die Ausführungen der Vorlage 
14/2380 zur Einbringung des Nachtragshaushalts 2018 verwiesen werden (vgl. Anlage 7). 
 
Die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben für 2018 werden unverändert fortgeführt. 
 
Die Verabschiedung des Nachtragshaushalts 2018 durch die Landschaftsversammlung 
Rheinland ist für den 2. Mai 2018 vorgesehen. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2575: 
 
Der Entwurf der Nachtragssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland für das 
Haushaltsjahr 2018 wurde am 15. Dezember 2017 in die Landschaftsversammlung 
Rheinland mit Vorlage 14/2380 eingebracht. Die Verabschiedung des Nachtragshaushalts 
2018 durch die Landschaftsversammlung Rheinland ist für den 2. Mai 2018 vorgesehen.  
 
 
1. Benehmensherstellung / Einwendungen / Öffentliche Auslegung 

Benehmensherstellung  
Die Beteiligungsrechte der Mitgliedskörperschaften zur Festsetzung des Umlagesatzes 
ergeben sich aus § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) in Verbindung mit     
§ 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW). Die Benehmensherstellung zur Festsetzung der 
Landschaftsumlage wurde am 27. Oktober 2017 mit dem Versand des 
Benehmensschreibens eingeleitet. Gegenstand der Benehmensherstellung ist lediglich die 
Bestimmung des Umlagesatzes der Landschaftsumlage und nicht die Haushaltsplanung 
insgesamt.  
 
Einwendungen  
Zwischenzeitlich liegen mehrere Einwendungen im Sinne des § 23 Abs. 2 LVerbO i. V. m. 
§ 55 KrO NRW vor. Zu diesem Sachverhalt wird dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss, 
dem Landschaftsausschuss und der Landschaftsversammlung eine gesonderte Vorlage 
(Vorlage 14/2570) mit einer Beschlussempfehlung zugeleitet.  
 
Öffentliche Auslegung  
Der Entwurf der Nachtragssatzung 2018 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen wurde 
nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung gem. §§ 7 Abs. 1 und 23 Abs. 4 LVerbO i. 
V. m. §§ 78 ff. Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in der Zeit vom 9. Januar bis zum 22. 
Januar 2018 zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. 
 
 
2. Beratung in den Fachausschüssen  
 
Der Entwurf des Nachtragshaushalts 2018 wurde mit Vorlage 14/2380 am 15. Dezember 
2017 in die Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht und nachfolgend an den 
Sozialausschuss aufgrund der Zuständigkeit für die Produktgruppe 017 „Leistungen für 
Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen 
sozialen Schwierigkeiten“ im LVR-Haushalt, den Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
aufgrund der Zuständigkeit für die Produktgruppe 048 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ im 
LVR-Haushalt sowie den Landschaftsausschuss als für die PG 043 „Politische Gremien“ 
zuständigen Fachausschuss verwiesen. 
 
Sozialausschuss (Vorlage 14/2485 vgl. Anlage 1, Sitzung am 27. Februar 2018):  
Der Sozialausschuss hat die Vorlage 14/2485 für die Produktgruppe 017 im Rahmen  
seiner Zuständigkeit als Fachausschuss für die Produktgruppe 017 einstimmig beschlossen.  
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Finanz- und Wirtschaftsausschuss (Vorlage 14/2494 vgl. Anlage 2, Sitzung am 14. 
März 2018): 
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat die Beschlussfassung der Vorlage 14/2494 für 
die Produktgruppe 048 in eigener Zuständigkeit einvernehmlich in die nächste Sitzung des 
Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 26. April 2018 vertagt.  
 
Landschaftsausschuss (Vorlage 14/2467 vgl. Anlage 3, Sitzung am 19. März 2018): 
Der Landschaftsausschuss hat die Beschlussfassung der Vorlage 14/2467 für die PG 043 in 
eigener Zuständigkeit in die nächste Ausschusssitzung am 27. April 2018 vertagt. 
 
 
3. Beratung des Nachtragshaushaltes 2018  
 
Im Rahmen der Beratung des Nachtragshaushaltes 2018 berät der Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss die Nachtragssatzung 2018 (vgl. Anlage 4) einschließlich des 
Nachtrags-Ergebnisplans 2018 (vgl. Anlage 5) und des Nachtrags-Finanzplans 2018 (vgl. 
Anlage 6). Soweit sich aus der Beratung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 26. April 
2018 Änderungen ergeben, wird dem Landschaftsausschuss und der 
Landschaftsversammlung die geänderte Nachtragssatzung im Rahmen einer 
Ergänzungsvorlage zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 
Der Landschaftsausschuss beschließt empfehlend über den Gesamtnachtragshaushalt 
2018 in seiner Sitzung am 27. April 2018. Soweit sich aus der Beratung im 
Landschaftsausschuss Änderungen ergeben, wird der Landschaftsversammlung die 
geänderte Nachtragssatzung 2018 im Rahmen einer Ergänzungsvorlage zur 
Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Danach wird der Nachtragshaushalt 2018 in der vom Landschaftsausschuss empfohlenen 
Fassung durch die Landschaftsversammlung Rheinland in der Sitzung am 2. Mai 2018 
abschließend beraten und beschlossen.  
 
 
4. Eckdaten des Nachtragshaushaltes 2018 
 
Der eingebrachte Nachtragsplanentwurf 2018 sieht in den sozialen Leistungsbereichen 
Aufwandsminderungen von 76,0 Mio. Euro und Ertragsverbesserungen von 17,4 Mio. Euro 
und damit insgesamt Ergebnisverbesserungen von 93,4 Mio. Euro vor. 
 
Bei den allgemeinen Deckungsmitteln werden bei unverändertem Umlagesatz aufgrund 
steuerbedingt gestiegener Umlagegrundlagen Ertragsverbesserungen von 188,5 Mio. Euro 
prognostiziert.  
 
Die prognostizierten Ertrags- und Aufwandsverbesserungen von zusammen rd. 282 Mio. 
Euro ermöglichen, bei einem weitestgehenden Ausgleich des festgesetzten 
Planfehlbetrages 2018 von rund 18,0 Mio. Euro, die im Nachtragshaushalt vorgesehene 
Umlagesatzabsenkung mit einem Entlastungsbetrag von rund 264. Mio. Euro. Im 
Nachtragshaushalt 2018 ist nach der Planung des Finanzbedarfs auf der Grundlage der 
prognostizierten Haushaltsverbesserungen somit eine Absenkung des Umlagesatzes um 
1,5 Prozentpunkte auf 14,70 % vorgesehen.  
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Der planmäßige Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2018 wird danach rund 231.000 Euro 
betragen. 
 
Nach den belastbaren Erkenntnissen aus dem Bewirtschaftungsverlauf des Haushaltsjahres 
2017 auf der Grundlage des Jahresabschlussentwurfs zum 31. Dezember 2017 sowie dem 
Bewirtschaftungsverlauf in den ersten Monaten des Haushaltsjahres 2018 ergeben sich, 
auch unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen des verabschiedeten 
Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018, derzeit keine maßgeblich neuen Erkenntnisse bei 
der Entwicklung der im Dezember 2017 prognostizierten Ertrags- und 
Aufwandsverbesserungen. Insofern kann weiterhin auf die Ausführungen der Vorlage 
14/2380 zur Einbringung des Nachtragshaushalts 2018 verwiesen werden (vgl. Anlage 7). 
 
Die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben für 2018 werden unverändert fortgeführt. 
 
 
5. Weiteres Vorgehen  
 
Der Nachtragshaushalt 2018 des LVR wird nach Beschlussfassung durch die Landschafts- 
versammlung Rheinland am 2. Mai 2018 zeitnah der Kommunalaufsicht zur Genehmigung 
zugeleitet.  
 
Unmittelbar nach Veröffentlichung der genehmigten Nachtragssatzung wird die durch die 
Mitgliedskörperschaften zu leistende Landschaftsumlage für das Jahr 2018 rückwirkend 
festgesetzt.  
 
In Vertretung  
 
 
H ö t t e 
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ANLAGE 8

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage-Nr. 14/2597

öffentlich

Datum: 18.04.2018

Dienststelle: Fachbereich 21

Bearbeitung: Herr Volkwein

Landschaftsversammlung 02.05.2018 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Haushaltsplan 
und Anlagen

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Haushaltsplan und 
Anlagen wird zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 
Der von der Kämmerin des LVR aufgestellte und von der Direktorin des LVR bestätigte 
Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Haushaltsplan und Anlagen 
wird in die Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht.  
 
Um sich zeitnah nach der Verabschiedung des Ausführungsgesetzes zum 
Bundesteilhabegesetz (AG BTHG) intensiv mit den grundlegenden Veränderungen infolge 
des BTHG und den damit verbundenen haushalterischen Auswirkungen ab dem 
Haushaltsjahr 2020 auseinanderzusetzen, hat der LVR für das Jahr 2019 entschieden, vom 
Grundsatz eines Doppelhaushaltes abzuweichen und auf der Grundlage eines verkürzten 
Planungsverfahrens für 2019 einen einjährigen Haushalt frühzeitig zum 2. Mai 2018 
einzubringen und am 8. Oktober 2018 zu verabschieden. 
Dadurch möchte der LVR sicherstellen, dass größtmögliche Planungssicherheit für den 
Haushalt des LVR und die Haushalte der Mitgliedskörperschaften erreicht wird. 
 
Die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes 2019 werden im Folgenden näher erläutert:  
 

• Konsolidierung: Der LVR befindet sich in seinem inzwischen dritten 
Konsolidierungsprogramm seit dem Jahr 2011, das für die Jahre 2017 bis 2021 ein 
Konsolidierungsvolumen von rd. 70 Mio. Euro ausweist, weiter erfolgreich auf  
Konsolidierungskurs.   
 

• Landschaftsumlage (Plan):  Der Haushaltsplanentwurf des LVR sieht für das Jahr 
2019 einen – gegenüber der mittelfristigen Planung der Jahre 2017/2018 um 1,7 
Prozentpunkte abgesenkten - Umlagesatz von 14,70 Prozentpunkten vor. Unter 
Zugrundelegung dieses Umlagesatzes beträgt der planmäßige Jahresfehlbetrag im 
Haushaltsjahr 2019 rund 0,7 Mio. Euro.  
 

• Entwicklung Deckungsmittel: Die allgemeinen Deckungsmittel werden sich 
voraussichtlich – aufgrund der bisher vorliegenden Informationen und vorbehaltlich 
weiterer Erkenntnisse - gegenüber dem Jahr 2018 positiv entwickeln. Der LVR geht 
für die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel im Jahr 2019 auf Grundlage 
des GFG 2018 von einer 2-prozentigen Steigerung aus. Hinsichtlich des 
Planungsjahres 2019 liegt die Einschätzung des LVR damit nahe an den vom Land 
NRW veröffentlichten Orientierungsdaten. 

 
• Aufwandsentwicklung: Die im Rahmen des Doppelhaushaltes 2017/2018 geplanten 

Aufwandsentwicklungen für die mittelfristige Finanzplanung in den sozialen 
Leistungsbereichen werden verstärkt erst in den Folgejahren eintreten. Bereits im 
Rahmen der Nachtragshaushalte 2017 und 2018 wurden bzw. werden diese 
frühzeitigen Planungen auf die sich abzeichnenden, tatsächlichen 
finanzwirtschaftlichen Auswirkungen angepasst. Die im Entwurf eines 
Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes geregelten Zuständigkeiten des LVR im Bereich der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen werden erst zum                         
1. Januar 2020 greifen und insoweit auch erst ab diesem Datum 
finanzwirtschaftliche Auswirkungen haben. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2597: 
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2019 mit Haushaltsplan und Anlagen wird in die Landschaftsversammlung Rheinland 
eingebracht.  
 
Die wesentlichen Eckpunkte der Haushaltsplanung werden im Folgenden näher erläutert: 
 
1 Ausgangslage 
 
Mit dem Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
(AG BTHG NRW), das im Mai verabschiedet und rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft 
treten soll, wird das Land NRW die Trägerschaft in der Eingliederungshilfe bestimmen und 
die Zuständigkeiten für das neue Leistungsrecht im SGB IX ab dem Jahr 2020 regeln.  
 
Für den LVR als größten überörtlichen Sozialhilfeträger bundesweit werden hieraus 
absehbar erhebliche Veränderungen seines Leistungsportfolios innerhalb des 
Produktbereichs der sozialen Leistungen resultieren. Neben der Erweiterung bestehender, 
wird der LVR voraussichtlich auch neue Zuständigkeiten erhalten. Gleichzeitig werden 
Leistungen von der überörtlichen auf die örtliche Ebene verlagert. Darüber hinaus müssen 
Veränderungen im Leistungszuschnitt implementiert und praxisgerecht umgesetzt werden.  
 
Damit einhergehend werden erhebliche Anpassungen in der Ablauforganisation des LVR 
erforderlich, die dezernatsübergreifend ertüchtigt, durch IT-gestützte Fachverfahren 
unterstützt und nicht zuletzt einer finanzwirtschaftlichen Steuerung und Kontrolle 
unterzogen werden müssen. 
 
Der LVR hat sich bereits frühzeitig in Projekten und Arbeitsgruppen mit den fachlichen, 
organisatorischen sowie technischen Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes 
auseinandergesetzt und aufgestellt. Gleichwohl können erforderliche Umsetzungsschritte 
erst nach finaler Verortung von Zuständigkeiten veranlasst werden. Hinzu kommt, dass 
durch die Neuverortung bestehender Leistungen und die Zuordnung neuer Leistungen ab 
2020 der Zuschnitt des für den LVR-Haushalt wesentlichen Produktbereiches Soziales 
erheblichen Anpassungen unterworfen sein wird. 
 
Vor diesem Hintergrund hat sich der LVR daher für das Jahr 2019 entschlossen, vom 
Grundsatz eines Doppelhaushaltes abzuweichen und auf der Grundlage eines verkürzten 
Planungsverfahrens einen einjährigen Haushalt frühzeitig zum 2. Mai 2018 einzubringen 
und am 8. Oktober 2018 zu verabschieden. 
 
Durch die frühzeitige Haushaltsplanung 2019 ist der LVR in der Lage, sich zeitnah nach der 
Verabschiedung des Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) intensiv mit 
den grundlegenden Veränderungen infolge des BTHG und den damit verbundenen 
haushalterischen Auswirkungen ab dem Haushaltsjahr 2020 auseinanderzusetzen, um 
somit größtmögliche Planungssicherheit für den Haushalt des LVR und die Haushalte der 
Mitgliedskörperschaften zu erreichen. 
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2 Bewirtschaftungsverlauf im Haushaltsjahr 2018 
 
Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Bewirtschaftungsverlauf des Haushaltsjahres 
2017 zeichnete sich bereits ab, dass die im Zusammenhang mit den gesetzlichen 
Veränderungen geplanten zusätzlichen Finanzbedarfe in dem aufwandsstärksten 
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ erst in den kommenden Jahren verstärkt 
aufwandswirksam werden. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die im Entwurf eines 
Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (AG BTHG) zur Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes geregelten Zuständigkeiten des LVR im Bereich der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen erst zum 1. Januar 2020 greifen und 
insoweit auch erst ab diesem Datum finanzwirtschaftliche Auswirkungen haben. Allerdings 
werden durch die laufenden Entgeltverhandlungen in der Eingliederungshilfe, die sich an 
den anstehenden Tarifabschlüssen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst (TVÖD) 
orientieren, schon ab 2018 Aufwandsaufwüchse resultieren.  
 
Insgesamt ist für das Jahr 2018 jedoch von Haushaltsverbesserungen in den sozialen 
Leistungsbereichen auszugehen; gegenüber dem originär beschlossenen Haushaltsplan für 
das Jahr 2018 im Doppelhaushalt 2017/2018 werden ergebnisrelevante Verbesserungen 
in Höhe von rd. 93,4 Mio. Euro erwartet. 
 
Auf der Grundlage der am 24. Oktober 2017 veröffentlichten vorläufigen Modellrechnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 sowie eigener 
Berechnungen prognostiziert der LVR darüber hinaus bei gleichbleibendem Umlagesatz 
Mehrerträge bei den allgemeinen Deckungsmitteln für das Jahr 2018 in Höhe von rd. 188 
Mio. Euro. 
 
Der LVR hat auf diese Entwicklungen frühzeitig reagiert und noch am 15. Dezember 2017 
den Entwurf für einen Nachtragshaushalt 2018 in die Landschaftsversammlung 
eingebracht. Die Ertrags- und Aufwandsverbesserungen im Entwurf des 
Nachtragshaushalts belaufen sich insgesamt auf rd. 282 Mio. Euro. Bei einem 
weitestgehenden Ausgleich des bisherigen Planfehlbetrages von rd. 18,0 Mio. Euro 
resultiert daraus ein umlagewirksamer Entlastungsbetrag in Höhe von rd. 264 Mio. Euro. 
Nach der Planung des Finanzbedarfs auf der Grundlage der prognostizierten 
Haushaltsverbesserungen entspricht dies gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 
für das Jahr 2018, die von einem Umlagesatz in Höhe von 16,20 % ausging, einer 
Absenkung des Umlagesatzes in Höhe von 1,5 Prozentpunkten auf 14,70 %. Die zum 
Zeitpunkt der Einbringung des Nachtragshaushaltes am 15. Dezember 2017 dargestellten 
Entwicklungen haben sich auf Grundlage der bisher vorliegenden Erkenntnisse aus der 
Bewirtschaftung zum Jahresbeginn 2018 als belastbar erwiesen.  
 
Die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben des LVR behalten unabhängig davon ohne 
Einschränkung auch für das aktuelle Haushaltsjahr weiter ihre Gültigkeit. Zum jetzigen 
Zeitpunkt lässt sich daher feststellen, dass auch das Jahr 2018 geprägt ist von einer 
starken Haushaltsdisziplin aller Dezernate.  
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3 Konsolidierungsprogramm 2017 - 2021 
 
Der LVR hat bereits im Rahmen des ersten und zweiten Konsolidierungsprogramms 
erhebliche Anstrengungen unternommen, um Belastungen für die Haushalte seiner 
Mitgliedskörperschaften zu verhindern. Durch seine restriktive Finanzpolitik konnte der LVR 
die Umlagesätze stabilisieren und zusätzlich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung deutlich senken. Mit der Auflage eines dritten Konsolidierungs-
programms für die Jahre 2017 – 2021, welches ein Volumen von rd. 70 Mio. Euro 
aufweist, hat der LVR diesen Kurs fortgesetzt. 
 
Die Haushaltsplanung für 2017 und die Folgejahre richtet sich hierbei weiter am durch die 
bisherigen Konsolidierungsprogramme abgesenkten Finanzrahmen der mittelfristigen 
Planung aus. 
 
Für das Jahr 2017 kann festgestellt werden, dass sich der LVR weiter erfolgreich auf einem 
Konsolidierungskurs befindet. Die Auflage des dritten Konsolidierungsprogramms seit 2011 
stellt jedoch angesichts der umfangreichen Programme der Vorjahre einen erheblichen 
Kraftakt dar, der nicht unbegrenzt fortgeführt werden kann. 
 
Für das Jahr 2022 der mittelfristigen Planung wurden die Werte aus 2021 aus 
Vereinfachungsgründen lediglich fortgeschrieben („überrollt“).  
 
 
4  Haushaltsplanentwurf 2019 
 
 
4.1 Überblick über die Eckdaten 
 
Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2019 auf der Grundlage des Erlasses zum 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018) vom 25. Januar 2018: 

Die Umlageberechnung des LVR basiert auf der im Festsetzungserlass des Landes NRW 
vorgenommenen Berechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018, die am 25. Januar 
2018 veröffentlicht wurde.  
 
Im Haushaltsjahr 2019 ist danach für die Planung des Finanzbedarfes ein Umlagesatz in 
Höhe von 14,70 Prozentpunkten vorgesehen. 
 
Unter Zugrundelegung dieses Umlagesatzes beträgt der planmäßige Jahresfehlbetrag im 
Haushaltsjahr 2019 rund 0,7 Mio. Euro. 
 
 
4.2  Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 
 
Aufgrund der frühen Einbringung des Haushalts 2019 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
auf Erkenntnisse auf Basis offizieller Berechnungen der Erträge aus allgemeinen 
Deckungsmitteln, wie dies zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt im Jahresverlauf möglich 
ist, zurückgegriffen werden. So endet die für das Haushaltsjahr 2019 maßgebliche 
Referenzperiode für die Berechnung der Landschaftsumlage erst am 30. Juni 2018. Die 
Schlüsselzuweisungen werden nach den Maßgaben des Steuerverbundes des GFG 2019 
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ermittelt und verteilt. Die hierfür maßgebliche Referenzperiode läuft bis zum 30. 
September 2018. Eine belastbare Berechnung der Allgemeinen Deckungsmittel für das 
Haushaltsjahr 2019 ist daher noch nicht möglich. 
 
Unter den genannten Rahmenbedingungen wurde die Entwicklung für die in den 
Umlagegrundlagen enthaltene Steuerkraft, die den Gemeinden, Städten und Kreisen 
zufließenden Schlüsselzuweisungen und die den Gemeinden und Städten zustehenden 
positiven Abrechnungsbeträge aus den Einheitslasten ebenso wie die den 
Landschaftsverbänden zufließenden Schlüsselzuweisungen für den Haushalt des Jahres 
2019 auf der Grundlage des GFG 2018 sowie eigener Einschätzungen pauschal 
berücksichtigt.  
 
Die allgemeinen Deckungsmittel (Basis GFG 2018) erfahren danach für das Jahr 2019 eine 
Steigerung um 2 %. Hinsichtlich des Planungsjahres 2019 liegt die Einschätzung des LVR 
damit nahe an den vom Land NRW veröffentlichten Orientierungsdaten, die bei den 
Schlüsselzuweisungen einen Anstieg von 2,1 % und der Landschaftsumlage einen Anstieg 
von 2,81 % prognostizieren.  
 
Insgesamt ergeben sich bei den Allgemeinen Deckungsmitteln für das Jahr 2019 dadurch 
- bei einem gegenüber dem Nachtragshaushalt 2018 unveränderten Umlagesatz von    
14,70 % - Mehrerträge in Höhe von rd. 60,0 Mio. Euro. 
 
Aktuellere Erkenntnisse zur Höhe der allgemeinen Deckungsmittel für das Jahr 2019 
werden sich aus den Eckpunkten der Landesregierung zum Entwurf des GFG 2019 ergeben. 
Diese werden voraussichtlich im Sommer 2018 vorliegen und könnten daher noch über 
den Veränderungsnachweis zum Haushalt 2019 in die Haushaltsberatung einfließen. 
 
 
4.3 Entwicklungen wesentlicher Aufwandspositionen 
 
4.3.1 Personalaufwandsplanung 
 
Mit dem Antrag 14/48 zum Haushalt 2015/2016 wurde die Verwaltung um Darstellung 
gebeten, wie eine weitgehende Kongruenz zwischen Stellenplan und 
Personalkostenbudgets hergestellt werden kann. In diesem Zusammenhang sollte die 
Steuerungsbedeutung der Budgetierung der Personalkosten im Verhältnis zum Stellenplan 
als Teil des LVR-Haushalts berücksichtigt sowie der Stellenplan der tatsächlichen, 
restriktiven Stellenbewirtschaftung angenähert werden. 
  
Die Verwaltung wurde beauftragt, den Stellenplan vor dem Hintergrund einer 
auskömmlichen Finanzierung zu analysieren und mit einem neuen Budgetierungsansatz 
auf Basis des Stellenplans eine weitgehende Kongruenz zwischen Stellenplan und 
Personalkostenbudget herzustellen. 
 
Die neue Personalkostenbudgetierung auf Basis des Stellenplans ist für die Planung 2019 
erstmalig umgesetzt worden. 
 
Insgesamt werden für das Jahr 2019 240,4 Mio. Euro Personalaufwand geplant. Darin 
enthalten ist eine Steigerung für Tarif- und Besoldungserhöhungen in Höhe von 2,0 % 
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4.3.2 Entwicklungen in den sozialen Leistungsbereichen 
 
Die im Rahmen des Doppelhaushaltes 2017/2018 geplanten Aufwandsentwicklungen auch 
für die mittelfristige Finanzplanung in den sozialen Leistungsbereichen waren weit 
überwiegend durch die gesetzlichen Entwicklungen hinsichtlich der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen (Inklusionsstärkungsgesetz, Bundesteilhabegesetz, Zweites 
und Drittes Pflegestärkungsgesetz) geprägt. Bereits im Rahmen der Nachtragshaushalte 
2017 und 2018 wurden bzw. werden diese frühzeitigen Planungen an die sich 
abzeichnenden tatsächlichen finanzwirtschaftlichen Auswirkungen angepasst. Hierbei wird 
auch berücksichtigt, dass die im derzeitigen Entwurf eines Ausführungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes geregelten 
Zuständigkeiten des LVR im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen erst zum 1. Januar 2020 greifen und insoweit auch erst ab diesem Datum 
finanzwirtschaftliche Auswirkungen haben. 
 
Für das Haushaltsjahr 2019 werden die sich im Rahmen der Nachtragshaushalte 2017 und 
2018 bereits abzeichnenden Entwicklungen unter Berücksichtigung von weiterhin 
bestehenden Risiken und Unwägbarkeiten fortgeschrieben.  
 
Das Haushaltsjahr 2019 ist maßgeblich durch die folgenden Entwicklungen geprägt: 
 
 
4.3.2.1 Ambulante Leistungen zum selbstständigen Wohnen 
 
Reduzierung des Fallzahlanstiegs bei den Ambulanten Leistungen zum 
selbstständigen Wohnen 
 
Der LVR weist nach den Stadtstaaten Berlin und Hamburg die höchste 
Ambulantisierungsquote aller überörtlichen Sozialhilfeträger auf. Es ist anzunehmen, dass 
sich die in den letzten beiden Jahren bereits abzeichnende Abschwächung der 
Wachstumsdynamik in 2019 fortsetzt. 
Auch der erwartete Effekt, dass mit den durch das Bundesteilhabegesetz veränderten 
Einkommens- und Vermögensanrechnungen ab dem 1. Januar 2017 deutlich mehr 
Menschen mit Behinderungen Leistungen der Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen, ist 
ausgeblieben. Insofern wird jetzt ein Fallzahlanstieg von 1.000 Fällen pro Jahr vom LVR 
prognostiziert. 
 
 
4.3.2.2 Leistungen zum stationären Wohnen 
 
Stagnierende Fallzahlen beim stationären Wohnen 
 
Beim LVR sind auch weiterhin die Fallzahlen im Bereich des stationären Wohnens 
stagnierend. Diese Entwicklung ist inzwischen auch bundesweit zu beobachten. 
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ausgeblieben. Insofern wird jetzt ein Fallzahlanstieg von 1.000 Fällen pro Jahr vom LVR 
prognostiziert. 
 
 
4.3.2.2 Leistungen zum stationären Wohnen 
 
Stagnierende Fallzahlen beim stationären Wohnen 
 
Beim LVR sind auch weiterhin die Fallzahlen im Bereich des stationären Wohnens 
stagnierend. Diese Entwicklung ist inzwischen auch bundesweit zu beobachten. 
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4.3.2.3 Leistungen für pflegebedürftige Menschen 
 
Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes II 
 
Das Pflegestärkungsgesetz II ist die weitreichendste Reform seit Einführung der 
Pflegeversicherung. Herzstück ist die Implementierung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs und des neuen Begutachtungsinstruments, mit dem die bisherigen 
drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt werden. Auf dieser Grundlage erhalten ab 
2017 alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der 
Pflegeversicherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen, geistigen oder 
psychischen Beeinträchtigungen betroffen sind. Die zunächst aufgrund der Ausweitung des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs erwarteten Kostensteigerungen werden auch weiterhin durch 
die erhöhten Leistungen der Pflegeversicherung zu einem Großteil kompensiert.  
 
Überleitung bisheriger Pflegeversicherter bei eingeschränkter Alltags-
kompetenz, sog. doppelter Stufensprung 
 
Pflegebedürftige, für die nach dem am 31. Dezember 2016 geltenden Recht eine 
Pflegestufe und zusätzlich eine eingeschränkte Alltagskompetenz festgestellt wurde, 
werden mittels doppelten Stufensprungs gesetzlich in den übernächsten höheren 
Pflegegrad übergeleitet. Pflegebedürftige mit einer Pflegestufe 0 und einer eingeschränkten 
Alltagskompetenz erhalten so erstmalig Zugang zu den Leistungen nach § 43 a SGB XI von 
monatlich 266 Euro. Der LVR hat im Dezember 2016 fristwahrend für alle 
Leistungsberechtigten in stationären Eingliederungshilfeeinrichtungen, die bis dahin keine 
Leistungen der Pflegeversicherung erhalten haben, Leistungen nach § 43 a SGB XI bei den 
zuständigen Pflegekassen geltend gemacht. Die Prüfung der Pflegekassen hierzu dauert 
noch an.  
 
Es wird im Bereich der Hilfe zur Pflege eine deutliche Ertragssteigerung erwartet. 
 
 
4.3.2.4 Entgeltverhandlungen 
 
Für die Jahre 2018 und 2019 sind sowohl im Bereich der ambulanten Leistungen zum 
selbstständigen Wohnen als auch beim Stationären Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen Entgeltsteigerungen zu erwarten. 
 
Im Bereich der ambulanten Leistungen zum selbstständigen Wohnen hat die Freie 
Wohlfahrtspflege die beiden Landschaftsverbände zu Vergütungsverhandlungen 
aufgefordert. Diese wirken sowohl für die Jahre 2018 als auch für 2019.  
 
Die Verhandlungen dauern zurzeit noch an. 
 
 
5 Mittelfristige Planung 
 
Die im Doppelhaushalt 2017/2018 insbesondere aufgrund der gesetzlichen Entwicklungen 
in den sozialen Leistungsbereichen geplanten Aufwandsaufwüchse sind bisher nicht im 
geplanten Umfang eingetreten. Darauf hat der LVR zeitnah reagiert und im Rahmen der 
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Nachtragshaushalte 2017 und 2018 die Planung an die sich abzeichnende, tatsächliche 
finanzwirtschaftliche Entwicklung des LVR-Haushalts angepasst.    
 
Der ursprünglich geplante Umlagesatz für das Jahr 2017 konnte infolgedessen auf        
15,40 % abgesenkt werden; für den noch zu verabschiedenden Nachtragshaushalt des 
Jahres 2018 wurde ein Umlagesatz von 14,70 % zur Beratung eingebracht. Auch für das 
Haushaltsjahr 2019 kann derzeit noch nicht von grundsätzlich veränderten 
finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen werden, so dass am 2. Mai 2018 
der Haushaltsentwurf 2019 mit einem gegenüber dem Nachtrag 2018 unveränderten 
Umlagesatz von 14,70 Prozentpunkten eingebracht werden kann. 
 
Eine Fortschreibung dieses Umlagesatzniveaus auch für die Folgejahre erscheint zum 
jetzigen Zeitpunkt aufgrund verschiedener Einflussfaktoren jedoch nicht möglich.  
 
So ist zu berücksichtigen, dass die im derzeitigen Entwurf des AG BTHG des Landes 
Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes geregelten 
Zuständigkeiten des LVR im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen ab dem 1. Januar 2020 greifen und insoweit ab diesem Datum 
finanzwirtschaftliche Auswirkungen haben werden und der LVR, über die in den Planungen 
des Doppelhaushalts 2017/2018 berücksichtigten Sachverhalte hinaus, voraussichtlich 
zusätzliche Aufgaben übernehmen wird. Aufgrund der Verortung von neuen Aufgaben bei 
den Landschaftsverbänden ab dem Jahr 2020 werden sich somit voraussichtlich zusätzliche 
Belastungen in ggfs. erheblichem Umfang auch für den Haushalt des LVR ergeben.  
 
Darüber hinaus steht das Finanzausgleichssystem in NRW vor einer grundsätzlichen 
Neuausrichtung. Gerade die aktuell verstärkt geführten Diskussionen zum sog. „Sofia-
Gutachten“ des Landes sowie zum Thema NKF-Evaluierung verdeutlichen, dass Aussagen 
zu den vorgenannten finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Jahre ab 2020 
derzeit seriös kaum möglich sind bzw. zumindest mit zu hohen Unsicherheiten behaftet 
sind.  
 
Zum Einbringungszeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs 2019 bestehen daher aus Sicht des 
LVR nicht unerhebliche Risiken hinsichtlich der möglichen Aufwandsentwicklungen in den 
Folgejahren, so dass eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht erfolgen kann. 
 
Sollten sich diesbezüglich bis zur Haushaltsverabschiedung am 8. Oktober 2018 noch 
neue Erkenntnisse ergeben, werden diese berücksichtigt. 
 
 
6  Weiteres Vorgehen 
 
Der Haushaltsentwurf steht unter dem Vorbehalt der zurzeit bekannten Sachstände. Soweit 
aktuellere Erkenntnisse zur Höhe des Umlagesatzes für das Jahr 2019 aus den Eckpunkten 
der Landesregierung zum Entwurf des GFG 2019 Anpassungen notwendig werden lassen, 
werden diese über den Veränderungsnachweis in die Beschlussfassung zur 
Haushaltssatzung eingebracht.  
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Als Anlage 2 ist eine Übersicht über die Zuständigkeiten der Ausschüsse beigefügt. 
 
In Vertretung  
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ANLAGE 9

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage-Nr. 14/2633

öffentlich

Datum: 27.04.2018

Dienststelle: Fachbereich 21

Bearbeitung: Frau Kremer

Landschaftsversammlung 02.05.2018 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Benehmensherstellung zur Festsetzung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 
2019

Kenntnisnahme:

Die Landschaftsversammlung Rheinland nimmt die Vorlage 14/2633 - 
Benehmensherstellung zur Festsetzung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2019 - 
zur Kenntnis.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 

 
Im Rahmen der Benehmensherstellung gemäß § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung 
(LVerbO) in Verbindung mit § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) haben die 
Mitgliedskörperschaften des LVR das Recht, zur Höhe der Landschaftsumlage Stellung zu 
nehmen.  
 
Die in diesem Zusammenhang eingegangenen Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften 
sind in analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 KrO NRW als Einwendungen zu werten und 
der Landschaftsversammlung Rheinland zusammen mit der Zuleitung des Entwurfs der 
Haushaltssatzung 2019 und deren Anlagen zur Kenntnis zu geben.  
 
Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte übersandten acht Mitgliedskörperschaften 
Stellungnahmen zur Höhe der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2019. 
 
Die Stellungnahmen sind als Anlagen 1 - 8 beigefügt.  
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2633 
 

1. Ausgangslage 
 
Die Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 erfolgt nach den 

Regelungen des Umlagengenehmigungsgesetzes. Danach wird vor der Aufstellung des 

Entwurfes der Haushaltssatzung ein Benehmensverfahren mit den Mitgliedskörper-

schaften zur Festsetzung der Höhe der Landschaftsumlage durchgeführt.  

 

Das Verfahren ist sechs Wochen vor der Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 

einzuleiten. Gegenstand der Benehmensherstellung ist dabei ausschließlich die 

Bestimmung des Umlagesatzes der Landschaftsumlage und nicht die Haushaltsplanung 

insgesamt. 

 

Die Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage wurde mit Schreiben 

vom 21. März 2018 und der Versendung der Grundlagen sowie wesentlicher Eckdaten der 

Planung des Haushaltsentwurfes 2019 eingeleitet.  

 

Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte haben in der Zeit vom 5. April 2018 bis zum         

26. April 2018 die folgenden Mitgliedskörperschaften  

 

 Kreis Heinsberg 

 Oberbergischer Kreis  

 Rhein-Erft-Kreis 

 Kreis Wesel 

 Stadt Duisburg 

 Stadt Mönchengladbach 

 Stadt Solingen 

 Stadt Essen 

 

Stellungnahmen zum Haushaltsentwurf 2019 abgegeben. Die Stellungnahmen sind als 

Anlagen 1 bis 8 beigefügt. 

 

 

2. Zulässigkeit der Einwendungen 
 

Die Beteiligungsrechte der Mitgliedskörperschaften zur Festsetzung des Umlagesatzes 

ergeben sich aus § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) in Verbindung mit  

§ 55 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW).  

 

§ 55 KrO NRW hat folgenden Wortlaut: 

 

„Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden 

 

(1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen 

Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der 

Haushaltssatzung einzuleiten. 

(2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensher-

stellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit 

ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur 

Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in 
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öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung 

mit.“ 

 

In analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 KrO NRW sind die im Rahmen der 

Benehmensherstellung eingegangenen Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften als 

Einwendungen im Sinne des § 55 Abs. 2 KrO NRW zu werten und der 

Landschaftsversammlung zusammen mit der Zuleitung des Entwurfs der 

Haushaltssatzung und deren Anlagen zur Kenntnis zu geben. 

 
Gegen die Zulässigkeit der Einwendungen gem. § 55 KrO NRW bestehen keine 
Bedenken. 
 

 

3. Inhaltliche Würdigung der Stellungnahmen 
 
3.1 Berücksichtigung von weiteren Haushaltsverbesserungen zur Reduzierung 

des Umlagesatzes für das Jahr 2019 
 

Der Rhein-Erft-Kreis, der Kreis Heinsberg und die Stadt Duisburg merken an, der LVR 

möge weitere positive Ertrags- und Aufwandseffekte, insbesondere im Zusammenhang 

mit der Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel, unmittelbar an die 

Mitgliedskommunen weiterreichen. 

 

Die Verwaltung berichtet wie folgt: 

 

Aufgrund der frühen Einbringung des Haushaltes 2019 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

auf die Erkenntnisse auf Basis offizieller Berechnungen bezüglich der Erträge aus 

Allgemeinen Deckungsmitteln, wie dies zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt im 

Jahresverlauf möglich ist, zurückgegriffen werden. So endet die für das Haushaltsjahr 2019 

maßgebliche Referenzperiode für die Berechnung der Landschaftsumlage erst am              

30. Juni 2018. Die Schlüsselzuweisungen werden nach den Maßgaben des Steuerverbundes 

des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2019 ermittelt und verteilt. Die hierfür 

maßgebliche Referenzperiode läuft bis zum 30. September 2018. Eine belastbare 

Berechnung der Allgemeinen Deckungsmittel für das Haushaltsjahr 2019 ist daher noch 

nicht möglich. 

 

Unter den genannten Rahmenbedingungen wurde die Entwicklung für die in den 

Umlagegrundlagen enthaltene Steuerkraft, die den Gemeinden, Städten und Kreisen 

zufließenden Schlüsselzuweisungen und die den Gemeinden und Städten zustehenden 

positiven Abrechnungsbeträge aus den Einheitslasten ebenso wie die den 

Landschaftsverbänden zufließenden Schlüsselzuweisungen für den Haushalt des Jahres 

2019 auf der Grundlage des GFG 2018 sowie eigener Einschätzungen vom LVR pauschal 

berücksichtigt.  

 

Aktuelle Erkenntnisse zur Höhe des Umlagesatzes für das Jahr 2019 werden sich aus den 

Eckpunkten der Landesregierung zum Entwurf des GFG 2019 ergeben. Diese werden 

voraussichtlich im Sommer 2018 vorliegen und können daher ggf. noch über den 

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2019 in die Haushaltsberatung einfließen. 

 

Es wird aber darauf hingewiesen, dass, aufgrund der zum 30. September 2018 endenden 

Referenzperiode für den Steuerverbund zum GFG 2019, zur geplanten 
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Haushaltsverabschiedung am 8. Oktober 2018 die Umlagegrundlagen und die 

Schlüsselzuweisungen für den LVR noch nicht abschließend feststehen werden. 

Veränderungen können daher nicht ausgeschlossen werden. 

 

Sofern sich darüber hinaus weitere Haushaltsverbesserungen abzeichnen sollten, könnten 

diese noch bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2019 im Oktober 2018 im 

Beratungsprozess berücksichtigt werden. 

 

 
3.2 Keine Weiterleitung von möglichen Haushaltsverschlechterungen für 2019 
 

Der Kreis Heinsberg und der Oberbergische Kreis regen an, dass mögliche Haushalts-

verschlechterungen nicht zu einer Erhöhung des geplanten Umlagesatzes 2019 führen, 

sondern durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden 

sollten, um somit die Mitgliedskörperschaften weiter zu entlasten. 

 

Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Der LVR hat in den Jahren der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2009 – nicht 

zuletzt auch aus Gründen der Rücksichtnahme auf seine Mitgliedskörperschaften – 

durchgängig negative Jahresergebnisse realisiert. Der Haushaltsausgleich in den 

Krisenjahren konnte lediglich fiktiv, d.h. durch den erheblichen Einsatz von Eigenkapital, 

erreicht werden. In den Jahren 2009 bis 2013 hat der LVR mit 139,3 Mio. 

Eigenkapitaleinsatz die Ausgleichsrücklage um rd. 75 % reduziert. Ihr Anteil am 

Haushaltsvolumen als Summe der Aufwendungen im LVR-Haushalt schrumpfte auf nur 

noch 1,4 % (Stand 31.12.2007: 7,1%). 

 

Die Erhaltung des Eigenkapitals ist zentraler Bestandteil einer generationengerechten und 

nachhaltigen Haushaltspolitik und ein Grundprinzip des NKF. Die Aufsichtsbehörde des 

LVR, das ehemalige Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK), würdigte in seinem 

Haushaltserlass 2015/2016 ausdrücklich die Konsolidierungsbemühungen des LVR, wies 

aber gleichzeitig darauf hin, dass der LVR das Rücksichtnahmegebot gegenüber seinen 

Mitgliedskörperschaften inzwischen weit zu seinen Lasten gedehnt hätte. Diese 

Argumentation greift das MIK erneut in seinem Erlass zum Doppelhaushalt 2017/2018 

auf und stellt fest, dass die Hebesätze des LVR die durchaus problematische 

Haushaltssituation der Mitgliedskörperschaften einbezögen, dass jedoch ein anhaltender 

Eigenkapitalverbrauch letztlich ein Risiko für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 

LVR darstelle. 

 

In ihrem Erlass zum Nachtragshaushalt 2017 vom 30. Januar 2018 weist auch die 

aktuelle Aufsichtsbehörde des LVR, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung, ausdrücklich darauf hin, dass der LVR den schwierigen 

Haushaltssituationen der Mitgliedskörperschaften in einem für den LVR noch vertretbaren 

Rahmen Rechnung trägt. 

 

Haushaltsverschlechterungen zeichnen sich aufgrund der Erkenntnisse aus den 

Bewirtschaftungsverläufen der Jahre 2017 und 2018 derzeit vor allem infolge der 

Tarifeinigung für die Gehälter im öffentlichen Dienst und damit einhergehend bei den 

Entgeltverhandlungen in der Eingliederungshilfe ab. Diese Mehraufwendungen sollen 

möglichst im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung gedeckt werden. 
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3.3 Fortführung der stetigen Konsolidierungsbemühungen zur Entlastung der 
Mitgliedskörperschaften 

 

Die Stadt Mönchengladbach regt in ihrer Stellungnahme an, der LVR möge auch in 

Zukunft seine Konsolidierungsbemühungen zur Entlastung der Mitgliedskörperschaften 

fortführen. 

 

Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Der LVR wird zur Sicherstellung seiner dauerhaften Leistungsfähigkeit auch zukünftig 

seinen bisherigen haushalterischen Kurs fortsetzen und hat daher in 2016 ein weiteres 

Konsolidierungsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 mit einem Volumen von 70 Mio. 

Euro aufgelegt. 

 

In diesem Zusammenhang werden auch die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben im 

Haushaltjahr 2019 unverändert fortgeführt. Vor dem Hintergrund des bestehenden 

Zinsumfeldes sowie zu entrichtender Verwahrgelder erfolgt eine intensive Analyse und 

Bewirtschaftung der eigenen Liquidität und des Kreditportfolios. Schon jetzt leistet das im 

LVR implementierte Schulden- und Liquiditätsmanagement einen jährlichen 

Konsolidierungsbeitrag in Millionenhöhe. Eine maßvolle Entschuldung bei gleichzeitiger 

Verlängerung der Zinsbindung für notwendige Investitionskredite trägt dazu bei, auch bei 

wieder steigenden Zinsen handlungsfähig zu bleiben und eine verlässliche Umlagepolitik 

betreiben zu können. 

 

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass alle LVR-Dezernate eine hohe 

Haushaltsdisziplin zeigen und die Konsolidierungsvorgaben eingehalten werden. 

 

Sofern sich neue finanzwirtschaftliche Entwicklungen abzeichnen sollten, könnten diese 

noch bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2019 im Oktober 2018 im Beratungsprozess 

berücksichtigt werden. 

 

 

3.4 Abstimmung der Haushaltsplanungen von LVR und Mitgliedskörperschaften 
hinsichtlich der Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 

 

Der Rhein-Erft-Kreis und der Kreis Wesel führen aus, dass sie eine enge Abstimmung des 

LVR und der Mitgliedskommunen im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen 

des BTHG begrüßen. 

 

Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Mit dem Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 

(AG BTHG NRW) wird das Land NRW den Träger der Eingliederungshilfe bestimmen und 

die Zuständigkeiten für das neue Leistungsrecht im SGB IX ab dem Jahr 2020 regeln. 

 

Für den LVR wird es zu erheblichen Veränderungen seines Leistungsportfolios innerhalb 

des Produktbereichs der sozialen Leistungen kommen. Neben der Erweiterung 
bestehender wird der LVR ggfs. auch neue Zuständigkeiten erhalten. Gleichzeitig werden 

Leistungen von der überörtlichen auf die örtliche Ebene verlagert. 



   ANLAGEN/ 143

 

6 

 

Vor diesem Hintergrund strebt der LVR einen engen Austausch mit den Kommunen im 

Rheinland an, um finanzielle Doppelbelastungen in den kommunalen Haushalten zu 

vermeiden. 
 

 

4. Weiteres Verfahren 
 
Die Stellungnahmen und die erhobenen Einwendungen werden der 

Landschaftsversammlung Rheinland im Oktober 2018 vor der Verabschiedung des 

Haushaltes 2019 zur Beratung und Beschlussfassung zugeleitet. 

 

 

In Vertretung 

 

 

 

H ö t t e 
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14. Landschaftsversammlung 2014-2020

Niederschrift
über die 12. Sitzung der Landschaftsversammlung

am 02.05.2018 in Köln, Horion-Haus

Anwesend vom Gremium:

CDU

Dr.  Ammermann, Gert
Blondin, Marc (MdL)
Boss, Frank (MdL)
Bündgens, Willi
Dickmann, Bernd
Diekmann, Klaus
Einmahl, Rolf
Dr.  Elster, Ralph
Fenninger, Georg
Giebels, Harald
Henk-Hollstein, Anna-Maria Vorsitzende ab TOP 8
Hohl, Peter
Hurnik, Ivo
Isenmann, Walburga
Jülich, Urban-Josef Vorsitz TOP 5 und TOP 7
Kisters, Dietmar
Kleine, Jürgen
Krebs, Bernd
Kühlwetter, Joachim
Dr.  Leonards-Schippers, Christiane
Loepp, Helga
Meies, Fritz
Mucha, Constanze
Müller, Michael
Nabbefeld, Michael
Natus-Can M.A., Astrid
Naumann, Jochen
Prof. Dr.  Peters, Leo
Petrauschke, Hans-Jürgen
Plum, Franz
Pütz, Susanne
Rohde, Klaus
Rubin, Dirk
Schavier, Karl
Dr.  Schlieben, Nils Helge
Schönberger, Frank
Dr.  Schoser, Martin
Schroeren, Michael
Solf, Michael-Ezzo
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Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Stieber, Andreas-Paul
Tondorf, Bernd
Tschepe, Heidemarie
Wörmann, Josef
Zimball, Wolfgang

SPD

Arndt, Denis
Berten, Monika
Brodrick, Helmut
Ciesla-Baier, Dietmar
Daun, Dorothee
Eichner, Harald
Franz, Michael
Gabriel, Joachim
Heinisch, Iris
Holtmann-Schnieder, Ursula
Joebges, Heinz
Kaiser, Manfred
Kaske, Axel
Kiehlmann, Peter
Dr.  Klose, Hans
Kox, Peter
Krupp, Ute
Lüngen, Ilse
Mahler, Ursula
Nüse, Theodor
Pöhler, Raoul
Recki, Gerda
Prof. Dr.  Rolle, Jürgen
Schmerbach, Cornelia
Schmitz, Hans
Schnitzler, Stephan
Schultes, Monika
Schulz, Margret
Schulz, Ursula
Soloch, Barbara
Steinhäuser, Heike
Walter, Karl-Heinz
Weiden-Luffy, Nicole Susanne
Wietelmann, Margarete
Wietheger, Karin
Prof. Dr.  Wilhelm, Jürgen Vorsitzender bis TOP 4
Wucherpfennig, Brigitte
Zepuntke, Klaudia

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Barion, Katrin
Beck, Corinna
Beu, Rolf Gerd
Blanke, Andreas
Bortlisz-Dickhoff, Johannes
Deussen-Dopstadt, Gabi
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Emmler, Stephan
Fliß, Rolf
Kresse, Martin
Rickes, Roland
Schäfer, Ilona
Schmitt-Promny M.A., Karin Vorsitz TOP 6
Tuschen, Johannes-Jürgen
Warnecke, Uwe Marold
Zimmermann, Thor-Geir
Zsack-Möllmann, Martina

FDP

Effertz, Lars Oliver
Grün, Rainer
Haupt, Stephan (MdL)
Pabst, Petra
Pohl, Mark Stephen
Runkler, Hans-Otto
Dr.  Strack-Zimmermann, Marie-Agnes (MdB)
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Ammann-Hilberath, Martina
Basten, Larissa
Hamm, Gudrun
Pilgram, Ludger
Zierus, Jürgen

FREIE WÄHLER

Bayer, Udo
Fink, Hans-Jürgen
Hemsteeg, Kai
Rehse, Henning
Schmitz, Heinz

Allianz in der LVers

Traeder, Thomas
Wegener, Ralf

Verwaltung:

LVR-Direktorin Lubek, Ulrike
Erster Landesrat Limbach, Reiner
LVR-Dezernentin Hötte, Renate
LVR-Dezernent Althoff, Detlef
LVR-Dezernent Bahr, Lorenz
LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber, Angela
LVR-Dezernent Lewandrowski, Dirk
LVR-Dezernentin Karabaic, Milena
Anders, Peter, Leiter LVR-Fachbereich 54
Andres, Sigrid, Stabsstelle Strategische Themen und Allianzen
Babczyk, Michaela, LVR-Fachbereich 06 (Protokoll)
Bayer, Christine, Leiterin LVR-Fachbereich 03
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Dannat, Knut, Leiter LVR-Fachbereich 14
Egyptien, Lukas, persönlicher Referent LD´in
Fischer, Martina, LVR-Fachbereich 14
Köcher, Christiane, LVR-Fachbereich 06
Pagenkopf, Ralf, Leiter LVR-Fachbereich 12
Pleus, Alfred, LVR-Fachbereich 06
Rafie, Tanaz, Leiterin LVR-Fachbereich 06
Soethout, Guido, Leiter LVR-Fachbereich 21
Steimel, Lea, LVR-Fachbereich 06
Volkwein, Arnold, LVR-Fachbereich 21
von Berg, Gabriele, Leiterin LVR-Fachbereich 71
Dr. Weniger, Wolfgang, Geschäftsführer LVR-InfoKom
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T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Verpflichtung neuer Mitglieder   

3. Umbesetzung in Ausschüssen   

3.1. Umbesetzung in Ausschüssen Antrag 
14/200 FREIE 
WÄHLER B 

3.2. Umbesetzung in Ausschüssen Antrag 
14/204 FREIE 
WÄHLER B 

3.3. Umbesetzungen in Ausschüssen Antrag 
14/205 SPD B 

3.4. Umbesetzung in Ausschüssen Antrag 
14/206 CDU B 

4. Feststellung des Altersvorsitzenden   

5. Wahl der dritten Stellvertretung der/des Vorsitzenden der 
Landschaftsversammlung Rheinland

  

6. Erklärungen des Vorsitzenden und der ersten 
Stellvertretenden Vorsitzenden der 
Landschaftsversammlung Rheinland

  

7. Wahl der/des Vorsitzenden und ersten Stellvertretenden 
Vorsitzenden

  

8. Wiederwahl der Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

14/2606 B 

9. Nachtragshaushalt 2018   

9.1. Einwendungen im Rahmen der Benehmensherstellung zur 
Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 

14/2570 B 

9.2. Nachtragssatzung und Nachtragshaushalt des 
Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 
2018

14/2575 B 

10. Haushalt 2019   

10.1. Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
mit Haushaltsplan und Anlagen

14/2597 B 

10.2. Benehmensherstellung zur Festsetzung des Umlagesatzes 
für das Haushaltsjahr 2019

14/2633 K 
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11. Resolution zur Landesbauordnung NRW Antrag 
14/191/1 Die Linke. 
B 

12. Fragen und Anfragen   

Beginn der Sitzung: 10:00 Uhr

Ende der Sitzung: 12:42 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt der Vorsitzende die Mitglieder der
14. Landschaftsversammlung Rheinland zur 12. Sitzung. Besonders begrüßt er vom 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe den Vorsitzenden der Landschaftsversammlung, 
Herrn Dieter Gebhard, sowie den LWL-Direktor, Herrn Matthias Löb. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass zu dieser 12. Sitzung der 
14. Landschaftsversammlung Rheinland frist- und ordnungsgemäß mit 
Schreiben vom 20.04.2018 eingeladen und die Sitzung im Ministerialblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 10 vom 30.04.2018 öffentlich bekannt 
gemacht worden sei. 

Als Beisitzer beruft er Herrn Arndt (SPD) und Herrn Blanke (Bündnis 90/DIE GRÜNEN).

Für die heutige Sitzung haben sich folgende Mitglieder entschuldigt: 

CDU-Fraktion:
Kersten, Gertrud

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN:
Peters, Anna

Fraktion Die Linke.:
Detjen, Ulrike

Fraktionslos:
Dr. Böhnke, Rolf

Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliert der Vorsitzende Frau Barbara Soloch (SPD) 
sowie Herrn Dirk Rubin (CDU) zu ihren heutigen Geburtstagen.

Der Vorsitzende verweist auf eine ausliegende Trauerkarte zum Gedenken an ein 
ehemaliges Mitglied der Landschaftsversammlung, Herrn Albert Stockebrand, der am  
22.02.2018 verstorben sei.
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Öffentliche Sitzung
  
Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Der Vorsitzende verweist auf die 1. aktualisierte Tagesordnung.

Die Mitglieder der Landschaftsversammlung erklären sich mit der 1. aktualisierten 
Tagesordnung einverstanden.

Punkt 2
Verpflichtung neuer Mitglieder

Der Vorsitzende verpflichtet Herrn Franz Plum auf gewissenhafte und gesetzmäßige 
Wahrnehmung seiner Aufgaben.

Punkt 3
Umbesetzung in Ausschüssen

Punkt 3.1
Umbesetzung in Ausschüssen
Antrag 14/200 FREIE WÄHLER

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Die Landschaftsversammlung beschließt folgende Umbesetzungen:

ordentliches Mitglied im Umweltausschuss:
alt: Heinz Schmitz
neu: Reinhard Fehl*

stellvertretendes Mitglied im Personalausschuss:
alt: N.N.
neu: Reinhard Fehl*

stellvertretendes Mitglied im Kulturausschuss:
alt: Udo Bayer
neu: Reinhard Fehl*

*sachkundiger Bürger
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Punkt 3.2
Umbesetzung in Ausschüssen
Antrag 14/204 FREIE WÄHLER

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Die Landschaftsversammlung beschließt folgende Umbesetzungen:

stellvertretendes Mitglied im Krankenhausausschuss 1:
alt: Heinz Schmitz
neu: Beate Plötner*

stellvertretendes Mitglied im Krankenhausausschuss 3:
alt: N.N.
neu: Beate Plötner*

*sachkundige Bürgerin

Punkt 3.3
Umbesetzungen in Ausschüssen
Antrag 14/205 SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Die Landschaftsversammlung beschließt folgende Umbesetzungen:

ordentliches Mitglied im HPH-Ausschuss: 
alt:   Heinz Joebges 
neu: Harald Eichner 

ordentliches Mitglied im Krankenhausausschuss 3: 
alt:   Harald Eichner 
neu: Heinz Joebges 

stellvertretendes Mitglied im Krankenhausausschuss 3: 
alt:   Heinz Joebges 
neu: Harald Eichner

Punkt 3.4
Umbesetzung in Ausschüssen
Antrag 14/206 CDU

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Die Landschaftsversammlung beschließt folgende Umbesetzungen:

ordentliches Mitglied im Kulturausschuss:
alt: Axel Wirtz 
neu: Axel Wirtz*

ordentliches Mitglied im Krankenhausausschuss 1:
alt: Axel Wirtz 
neu: Franz Plum
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ordentliches Mitglied im Krankenhausausschuss 2:
alt: Axel Wirtz 
neu: Franz Plum

stellvertretendes Mitglied im Bau- und Vergabeausschuss:
alt: Axel Wirtz 
neu: Franz Plum

stellvertretendes Mitglied im Finanz- und Wirtschaftsausschuss:
alt: Axel Wirtz 
neu: Franz Plum

stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss:
alt: Axel Wirtz 
neu: Franz Plum

ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss LVR-Jugendhilfe Rheinland:
alt: Peter Ibe 
neu: Andreas-Paul Stieber

* sachkundiger Bürger

Punkt 4
Feststellung des Altersvorsitzenden

Herr Urban-Josef Jülich (CDU) wird als Altersvorsitzender festgestellt.

Punkt 5
Wahl der dritten Stellvertretung der/des Vorsitzenden der 
Landschaftsversammlung Rheinland

Herr Jülich teilt mit, dass Herr Bernd Krebs (CDU) als Wahlvorschlag für die dritte 
Stellvertretung eingereicht worden sei und stellt fest, dass es keine weiteren 
Wahlvorschläge gibt. Sodann eröffnet er den geheimen Wahlgang.

Nach Auszählung der Stimmen gibt Herr Jülich bekannt, dass auf Herrn Bernd Krebs 114 
von 120 abgegebenen Stimmen entfallen seien.

Zum dritten Stellvertretenden Vorsitzenden der 14. Landschaftsversammlung wurde 
gewählt:

Herr Bernd Krebs (CDU)

Punkt 6
Erklärungen des Vorsitzenden und der ersten Stellvertretenden Vorsitzenden 
der Landschaftsversammlung Rheinland

Der Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, Herr Prof. Dr. Wilhelm, und 
die erste Stellvertretende Vorsitzende, Frau Henk-Hollstein, erklären ihre 
Funktionsniederlegungen in der Landschaftsversammlung Rheinland mit sofortiger 
Wirkung.

Sodann übernimmt die zweite Stellvertretende Vorsitzende, Frau Schmitt-Promny, den 
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Vorsitz.

Frau Schmitt-Promny bittet den unter TOP 4 festgestellten Altersvorsitzenden, Herrn 
Urban-Josef Jülich, das Amt des Altersvorsitzenden nochmals für TOP 7 (Wahl der/des 
Vorsitzenden und ersten Stellvertretenden Vorsitzenden der Landschaftsversammlung 
Rheinland) zu übernehmen.

Punkt 7
Wahl der/des Vorsitzenden und ersten Stellvertretenden Vorsitzenden

Herr Jülich informiert über einen vorliegenden Wahlvorschlag:

Liste CDU/SPD:
- Frau Anna-Maria Henk-Hollstein
- Herr Prof. Dr. Jürgen Wilhelm

Er stellt fest, dass keine weiteren Wahlvorschläge gemacht werden. Sodann eröffnet er 
den geheimen Wahlgang.

Nach Auszählung der Stimmen gibt Herr Jülich bekannt, dass auf die Liste der Fraktionen 
von CDU und SPD 106 Stimmen entfallen seien und somit Frau Henk-Hollstein zur 
Vorsitzenden und Herr Prof. Dr. Wilhelm zum ersten Stellvertretenden Vorsitzenden der 
Landschaftsversammlung gewählt wurden.

Zur Vorsitzenden der 14. Landschaftsversammlung wurde gewählt:

Frau Anna-Maria Henk-Hollstein (CDU)

Zum ersten Stellvertreter wurde gewählt:

Herr Prof. Dr. Jürgen Wilhelm (SPD)

Frau Henk-Hollstein bedankt sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und 
übernimmt die Sitzungsleitung.

Punkt 8
Wiederwahl der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Vorlage 14/2606

Die Landschaftsversammlung Rheinland wählt einstimmig:

Frau Ulrike Lubek wird mit Wirkung vom 01.11.2018 unter Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von acht Jahren zur Direktorin des 
Landschaftsverbandes Rheinland wiedergewählt. Sie erhält gemäß § 4 Absatz 3 
Eingruppierungsverordnung (EingrVO) Bezüge der Besoldungsgruppe B 9 LBesO NRW 
zuzüglich höchstzulässiger Aufwandsentschädigung.

Frau Lubek bedankt sich bei allen Mitgliedern der Landschaftsversammlung Rheinland 
für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung aller Fraktionen.
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Punkt 9
Nachtragshaushalt 2018

Punkt 9.1
Einwendungen im Rahmen der Benehmensherstellung zur Absenkung des 
Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 
Vorlage 14/2570

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Zu den erhobenen Einwendungen der Mitgliedskörperschaften wird gemäß der Vorlage 
14/2570 wie folgt beschlossen: 

1. Die vorliegenden Einwendungen 
• zur Ermittlung von weiteren Haushaltsverbesserungen zur weiteren 
Umlagesatzabsenkung in 2018 sowie 
• zur vollständigen Weiterleitung der Haushaltsverbesserungen 2018 
werden zurückgewiesen.  

2. Den Einwendungen der Mitgliedskörperschaften zu den geforderten fortzusetzenden 
Konsolidierungsbemühungen wird aufgrund des dritten Konsolidierungsprogramms und 
der restriktiven Bewirtschaftung bereits entsprochen. Die Einwendungen werden 
zurückgewiesen.  
  
3. Die Einwendung zur Berücksichtigung der positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung 
über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung des Nachtragshaushaltes 
2018 wird zurückgewiesen.  

Punkt 9.2
Nachtragssatzung und Nachtragshaushalt des Landschaftsverbandes Rheinland 
für das Haushaltsjahr 2018
Vorlage 14/2575

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig bei Enthaltung der Fraktion Die Linke. 
ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Der Nachtragssatzung des Haushaltsjahres 2018 einschließlich Nachtragshaushaltsplan 
und Anlagen wird gemäß Vorlage zugestimmt.

Anmerkung:
Die schriftlichen Statements der Fraktionen zum Nachtragshaushaltsplan liegen als 
Anlagen bei. 
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Punkt 10
Haushalt 2019

Punkt 10.1
Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Haushaltsplan 
und Anlagen
Vorlage 14/2597

Frau Hötte stellt den Entwurf der Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland 
für das Haushaltsjahr 2019 mit Haushaltsplan und Anlagen vor.

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Haushaltsplan und 
Anlagen wird zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Punkt 10.2
Benehmensherstellung zur Festsetzung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 
2019
Vorlage 14/2633

Die Landschaftsversammlung Rheinland nimmt die Vorlage 14/2633 - 
Benehmensherstellung zur Festsetzung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2019 - 
ohne Aussprache zur Kenntnis.

Punkt 11
Resolution zur Landesbauordnung NRW
Antrag 14/191/1 Die Linke.

Herr Zierus erläutert den Antrag Nr. 14/191/1 der Fraktion Die Linke. und bittet die 
Mitglieder der Landschaftsversammlung um ihre Zustimmung zum Antrag.

Der Antrag 14/191/1 wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP, Freie Wähler sowie der Allianz in der LVers gegen die Stimmen der Fraktionen von 
Die Linke. und Bündnis 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
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Punkt 12
Fragen und Anfragen

Es liegen keine Fragen oder Anfragen vor.

Hinweis: Die wörtlichen Ausführungen enthält der stenographische Bericht.

Berg. Gladbach, 15.05.2018 
Der Vorsitzende 

P r o f.  D r.  W i l h e l m

Aachen, 17.07.2018 
Die zweite Stellvertretende 
Vorsitzende 

S c h m i t t - P r o m n y

Köln, 25.07.2018 
Die Vorsitzende 

H e n k - H o l l s t e i n

Köln, 11.05.2017 
Die Direktorin des 
Landschaftsverbandes 
Rheinland 

L u b e k

Euskirchen, 23.05.2018 
Der Altersvorsitzende 

J ü l i c h
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LVR Landschaftsverband Rheinland

Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln,

Tel 0221 809-2777, Fax 0221 809-3307
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